
Amtliches Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hexental,
des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental und der Gemeinden

Amtliches Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hexental,
des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental und der Gemeinden

A m t s b l a t tA m t s b l a t t

Hexentäler
Au Horben Merzhausen Sölden Wittnau Au Horben Merzhausen Sölden Wittnau 

30.07.2021 

14-täglich 
freitags

Ausgabe 
15

In dieser Ausgabe 
lesen Sie: 

Hexental: 
Schulbetreuer erfolgreich qualifiziert 

(Seite 6) 

Au:  
Pflegepflichten für Grundstücks-

eigentümer (Seite 9) 

Horben:  
Wohnung für Kinderbetreuung 

gesucht (Seite 11) 

Merzhausen:  
Allgemeinverfügung Regelung  
Aufenthalt Ortsmitte (Seite 13) 

Sölden:  
Müllaktion Bolzplatz 

(Seite 19) 

Wittnau: 
Straßenreinigung  

(Seite 21) 

Hexental- und 
Allgemeine Nachrichten

Herausgeber: 
Verwaltungsgemeinschaft 
Hexental, Zweckverband 
Wasserversorgung Hexental 
und die Gemeinden

• Au  
• Horben 
• Merzhausen  
• Sölden  
• Wittnau 

Redaktion: Reinhard Vogt 
Rathaus Merzhausen 
Friedhofweg 11 
79249 Merzhausen 
Telefon: 0761 40161-31 
amtsblatt@merzhausen.de

Anzeigenteil: 
Druckerei Junge  
In den Sauermatten 10 
79249 Merzhausen 
Telefon: 0761 4098921 
Telefax: 0761 48994350 
jungedruck@t-online.de 

Redaktionsschluss nächste Ausgabe  
am Montag, 23.08.2021, 15:00 Uhr. 
 
Anzeigenschluss in der Druckerei 
am Montag, 23.08.2021, 15:00 Uhr

Spontan ohne Termin in Freiburg (Seite 7)



Seite 2 Anzeigen

Alexander Feninger
Immobilien

Telefon 0761 488 04 390 | Mobil 0170 734 1526 
www.feninger-immo.de

Ihr zuverlässiger Partner seit 1993

Immobilien
Vermietung | Verkauf | Bewertung

Stefan Weißhaar
0761 – 40 50 50
D-79249 Merzhausen
Ziegelgasse 1
weisshaar@regiomakler.de
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Ab 6. September
      wieder geöffnet!
Verehrte Kundschaft!

Vom 16. August bis 5. September
machen wir Betriebsferien und nehmen uns Zeit für 
uns und unsere Familien. Ab dem 6. September
sind wir mit frischem Elan wieder für Sie da! 
Bis dahin wünschen wir Ihnen schöne Sommertage!

Ihr Bäcker Lay            & Team

Bayernstraße 2
79100 Freiburg
Tel. 0761/40 46 09

Dorfstraße 5
79249 Merzhausen
Tel. 0761/45 70 157
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Wir haben Betriebsferien vom 

2. August bis 22. August
 

JUNGE DRUCK  
In den Sauermatten 10 
79249 Merzhausen

Telefon: 0761-4098921  
E-Mail: jungedruck@t-online.de 
Onlineshop: www.jungedruck.de

   Schlossweg 1a | 79249 Merzhausen
Tel. 07 61/40 39 49 | Mobil 0171/12 66 88 2
E-Mail: patrick@coquelet.de 

 

Ausführung sämtlicher
Malerarbeiten
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Bücherei 

Katholische Öffentliche Bücherei 
Öffnungszeiten: Mo 09:00 Uhr – 11:00 Uhr und 16:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Do 16:00 Uhr – 19:00 Uhr, jeden 2. Sa im Monat: 10:00 Uhr – 12:00 Uhr 
In der ersten und letzten Ferienwoche haben wir regulär geöffnet. Vom 
9. August bis 3. September ist die Bücherei geschlossen. 
Aktuelle Informationen unter: https://die-buecherei.merzhausen.jimdosi-
te.com 
 

Wochenmärkte 

Au • Marktplatz beim Bürgerhaus, Fr 15:00 Uhr – 18:00 Uhr  
Horben • Rathausplatz, Mi 16:00 Uhr – 18:30 Uhr 
Merzhausen • Marktplatz beim FORUM, Sa 08:00 Uhr – 13:00 Uhr 
Sölden • Lindenplatz, Di 15:00 Uhr – 18:00 Uhr  
Wittnau • Parkplatz Gallushaus, Do 16:00 Uhr – 18:00 Uhr 

Folgende Regelungen sind bei allen Märkten 
einzuhalten: 

Ausreichende Abstände zwischen den Marktständen  n

Einzelbedienung der Kunden  n

Mindestens zwei Meter Abstand zwischen den Kunden  n

Warteschlangen bilden  n

Konzerte im FORUM Merzhausen 

Jazzfestival Freiburg am 23. Sept 2021 • Preisgekrönt: LBT Trio.  
Weitere Konzerte: Klassik: Sir András Schiff • Kammer-Jazz: Klaus Paier & 
Asja Valcic • Rock-Jazz: KRAAN – Die Krautrocklegende • Pop: A Capella: MAY-
BEPOP und ABBA-Review-Band – A Tribute to Abba. Mehr Info unter Merz-
hausen und: www.forumjazz.de S 

Sonstige Veranstaltungen/Vereine 

Platzkonzert Merzhausen 
Platzkonzert des Musikvereins Merzhausen Samstag, 31.07. um 11 Uhr auf 
dem Marktplatz während des Wochenmarktes. Bei Regen fällt das Konzert 
aus. Eintritt frei. 

PARTEIEN 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ortsverband Hexental 
Bundestagskandidatin Chantal Kopf auf dem Merzhauser Wochenmarkt 
Im Rahmen des Bundestagswahlkampfs wird Chantal Kopf, Bundestagskan-
didatin von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, am Samstag, 7. August 2021, von 
10 bis 12 Uhr an unserem Infostand auf dem Merzhauser Wochenmarkt die 
Fragen interessierter Bürgerinnen und Bürger beantworten. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!  

Senioren 

Seniorentreff Au 

Dienstag, 3.8.2021., Dienstag,17.8.2021. um 15:00 Uhr im Bürgerhaus, Raum 1 
im Obergeschoss- Neubau  

Merzhausen 

ACHTUNG! – Telefonischer Notfalldienst für Computer und EDV bei Dr. Joachim 
Kopp, Tel.: 408456 (AB). 

Standorte Defibrillatoren (AED) 

Au • Bürgerhaus, Dorfstraße 29 

Horben • Buswartehäuschen beim Rathaus, Dorfstraße 

Merzhausen • Sporthalle, Am Marktplatz 1 (Eingangsbereich) 

Wittnau • Clubheim SV Au-Wittnau, Kirchweg 10 

Wittnau • Gallushaus, Kirchweg 8 (Eingangsbereich) 

Sölden • Rathaus, Staufener Straße 4 (gegenüber Praxis Dr. Strosing) 

Öffentliche Toiletten 

Au • Bürgerhaus (OG), Dorfstraße 29, Mo – Fr 08:00 Uhr – 18:00 Uhr  
(in der Schulzeit). 

Horben • Bushaltestelle „Rathaus“, Dorfstraße, durchgehend geöffnet 

Merzhausen 
• Einsegnungshalle (Rückseite), Friedhofweg 10 a, täglich 07:00 Uhr – 
  18:00 Uhr 
• Rathaus (EG), Friedhofweg 11, Mo – Fr 08:00 Uhr – 12:15 Uhr, Mi 14:00 Uhr – 
  18:00 Uhr 
• Sporthalle (EG), Am Marktplatz 1, Mo – Fr 08:00 Uhr – 22:00 Uhr  
  (in der Schulzeit) 
Sölden • Milchcafé, Bürglestraße 14, Di – Fr 14:00 Uhr – 18:00 Uhr, Sa und So  
10:00 – 18:00 Uhr 
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WICHTIGE RUFNUMMERN
NOTRUFE 
Notdienstapotheken 0800 0022833 
Notruf (Polizei) 110 
Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr 112 
Augen-Notfallpraxis des Universitätsklinikum FR 0761 270-40010 
Ärztlicher Notfalldienst (allgemein,- kinder�,  
augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 116117 
Zahnärztlicher Notfalldienst 0180 322255541 
Ökumenische Telefonseelsorge 0800 1110111 
Kinder- und Jugendtelefon 
Deutscher Kinderschutzbund 0800 1110333 
Polizei für das Hexental 07633 806180 
Notfall-Telefax Rufnummer Leitstelle Freiburg 0761 201–3399 

BÜRGERMEISTERÄMTER 

Au 
Dorfstraße 25, 79280 Au 0761 401399-0 
E-Mail: gemeinde@au-hexental.de 
Horben  
Dorfstraße 2, 79289 Horben 0761 211698-0 
E-Mail: gemeinde@horben.de 
Wassermeister: Herr Schneider 0170 7344578 
Bauhof: Herr Steffi 0172 6966973 
Merzhausen  
Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen 0761 40161-0 
E-Mail: gemeinde@merzhausen.de 
Sölden  
Staufener Straße 4, 79294 Sölden 0761 13780-0 
E-Mail: gemeinde@soelden.de 
Wittnau  
Kirchweg 2, 79299 Wittnau 0761 456479-0 
E-Mail: gemeinde@wittnau.de 

Wasserversorgung 
Zweckverband Wasserversorgung Hexental: 
Wassermeister: André Scheck 0174 1633580 
Markus Hog 0174 1633589 

badenova – Strom und Gas 0800 2767767 
Au, Horben, Merzhausen – Strom und Gas 
Sölden, Wittnau – nur Gas 
Energie-Dienst-Netze GmbH 
Stromversorger Sölden und Wittnau 07623 92-1818 

Recyclinghof Hexental 2187-9707 
Öffnungszeiten: 
Mittwoch: 14:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Samstag: 09:00 Uhr – 13:00 Uhr 

Postagentur Merzhausen 0761 51470460 

Abfallwirtschaft Landkreis 0761 2187-9707 

Bürgerbad Merzhausen 0761 8976080 

Schulen 
Merzhausen und Au: Hexentalschule 0761 45933-0 
Horben: Grundschule 0761 21169834 
Sölden: Grundschule 0761 403351 
Wittnau: Grundschule 0761 403842 

Jugendmusikschule Südlicher Breisgau 07633 82711 
Volkshochschule Südlicher Breisgau 07633 9265-0 
Außenstelle Hexental 0761 40161-33 

KINDERBETREUUNG 
Au St. Johannes 0761 401399-21 
Kleinkindgruppe 0761 401399-23 
Sarah Sehrer Knöpfchen 0761 406523 
Cornelia Walter Mäusekinder 0761 8885563 
Horben St. Agatha, 0761 29806 
Kleinkindbetreuung, Simone Heine 0761 290632 
Karl Lermer 0761 1562890 
Julia Schönau 0160 97970616 
Merzhausen 
Katholische Kindertagesstätte St. Gallus 0761 403540 
Evangelische Johanneskindertagesstätte 0761 404480 
Waldkindergarten Sonnenschein und 
Regentröpfchen 0761 21417700 
Kinderkrippe Plumperquatsch 0761 38424030 
Sölden St. Fides Kindergarten 0761 402046 
Kinderkrippe Marienkäfer 
Wittnau wir haben eine Kleinkindgruppe von  
1-3 Jahren, eine Tagesgruppe und eine  
Waldgruppe für Kinder von 3-6 Jahren 0761 402033 
Wittnauer Wichtel 0179 1119110 
Kindertagespflege 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald,  
Fachstelle Kindertagespflege, Birgit Ruf-Killian 0761 2187-2634 
E-Mail: Birgit.Ruf-Killian@lkbh.de 

SOZIALE DIENSTE 
Dorfhelferinnenstation Hexental  
Einsatzleitung 0761 4010618 
Hospizbegleitung im Hexental 0761 4004331 
Begleitung von Schwerkranken, 
Sterbenden und deren Angehörigen 
Sozialstation Mittlerer Breisgau 07633 9533-0  
Pflegedienstleitung 07633 9533-10
Beratungsstelle für ältere Menschen 07633 9533-20 
Hilfe von Haus zu Haus 07633 4065813 
Nachbarschaftshilfe Obere Möhlin 
Pflegewohngemeinschaft Merzhausen 
Hexentalstraße 5 a 0761 42968354 
Nachbarschaftshilfen  
Merzhausen-Au, Juliane Lorenz 0761 40139914 
Förderverein Soziale Dienste Wittnau 0761 404417 
Nachbarschaftsnetz Wittnau 
Barbara Schneider 0761 702294 
Anna Erley 0761 4098229 

KIRCHEN 
Au – Horben – Merzhausen 
Kath. Pfarramt St. Gallus 0761 402771 
Horben Evang. Pfarramt, Matthias-Claudius 0761 50361580 
Merzhausen Evang. Pfarramt 0761 45969-0 
Sölden Kath. Pfarramt Fides und Markus 0761 70888410 
Wittnau Kath. Pfarramt 0761 402926 
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Amtliche Nachrichten 

Starke Niederschläge im Hexental 
Hochwasserschutz und Vorsorge bei Starkregen rücken in den Fokus 
Nach den katastrophalen Ereignissen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen werfen die starken Niederschläge der letzten Wochen die Frage 
auf, wie die Schutzvorkehrungen hier vor Ort aussehen. Grundsätzlich muss 
festgehalten werden, dass es eine absolute Sicherheit nicht gibt, aber die 
Gemeinden (bei Starkregen) und die Verwaltungsgemeinschaft Hexental 
(bei Hochwasser) angemessene Vorkehrungen zu treffen haben. 
Beim Hochwasser ist das Schutzziel das sogenannte hundertjährliche Hoch-
wasser (HQ100), also ein Hochwasserereignis, welches rein rechnerisch alle 
100 Jahre eintritt. Hier ist mit den vorhandenen Becken „Selzental“, „Ehren-
matte“, „Bitzenmatte“ lediglich ein Schutzgrad von ca. HQ20 gegeben. 
Daher ist neben der weiteren Ertüchtigung der Gewässer am 29. April 2021 
von der Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental 
beschlossen worden, die für den HQ100-Schutz erforderlichen Rückhalte-
becken an den Standorten „Heimbach“, „Eberbach“ und „Stöckenhöfe“ zu 
realisieren. Derzeit laufen auf dieser Basis die Vorbereitungen zur Stellung 
des Antrags auf Planfeststellung (= Baugenehmigung für Infrastrukturpro-
jekte). Das Genehmigungsverfahren und die bauliche Umsetzung werden 
mehrere Jahre dauern. 
Vom Hochwasserschutz zu unterscheiden ist die Vorsorge von Starkregen-
ereignissen. Starkregenereignisse sind Niederschläge von kurzer Dauer und 
sehr hoher Intensität. Sie treten meist sehr kleinräumig auf und eine Vor-
warnzeit ist kaum gegeben. Entwässerungsanlagen sind bei Starkregenwas-
sermengen oft überlastet. Eine Bemessung der Anlagen auf solch extreme 
Ereignisse ist aus technischer und wirtschaftlicher Sicht nicht möglich. Hin-
zukommt, dass es, einhergehend mit der hohen Niederschlagsintensität, 
häufig zu Bodenerosion und Laubfall kommt, was die Entwässerungsanlagen 
zusätzlich belastet. 
Aus diesem Grund ist es sinnvoll, durch eine Fließwegeanalyse zu unter-
suchen, wie die Wassermengen bei Überlastung der Entwässerungsanlagen 
abfließen. Ebenso ist zu untersuchen, ob sich in dem betrachteten Gebiet 
tiefer liegende Flächen befinden, die überflutet werden. Ein besonderes 
Augenmerk gilt hier z. B. Kellerfenstern, Tiefgarageneinfahrten, Lüftungs-
schächten usw. (vgl. Unger Ingenieure 2018). 
Die Hexentalgemeinden haben daher 2018/2019 ein sogenanntes Stark-
regenrisikomanagement beauftragt. Dieses umfasst Gefährdungskarten 
(2020 abgeschlossen, vgl. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2020 unter 
www.merzhausen.de), Risikoanalysen (derzeit in Arbeit) und die Erarbeitung 
eines Handlungskonzepts (noch offen). Im Gegensatz zum Hochwasser-
schutz liegt der Handlungsdruck beim Starkregenmanagement weniger bei 
der öffentlichen Hand, sondern verstärkt bei den privaten Gebäude- und 
Grundstückseigentümern, die ihre Anwesen entsprechend zu schützen 
haben. 
Dementsprechend waren die Ereignisse vom 29.06. mit 33 Litern pro m2 
innerhalb einer halben Stunde und vom 15.07. mit 30 Litern innerhalb von 
20 Minuten Starkregenereignisse, die lokal unterschiedlich stark aufgetreten 
sind. Zur Abmilderung von Starkregenereignissen können die Hochwasser-
rückhaltebecken derzeit nur einen überschaubaren Beitrag leisten. Zum 
einen, weil bestimmte Einzugsgebiete (z. B. Heimbach) noch gar nicht abge-
deckt sind, zum anderen, weil andere Einzugsgebiete gar nicht in diesem 
Umfang betroffen waren (z. B. Selzental). Grundsätzlich sind Hochwasser-
rückhaltebecken auch so gesteuert, dass sie ein Ausufern der Gewässer ver-
hindern sollen und werden dementsprechend als „letzte Reserve“ vor einer 
Ausuferung vorgehalten. 
So zeigt sich, dass die Rückhaltebecken am 29.06. unterschiedlich stark in 

Anspruch genommen wurden („Ehrenmatte“ zu 25 Prozent, „Bitzenmatte“ 
zu 5 Prozent und „Selzental“ gar nicht). Am 15.07. zeigte sich ein ähnliches 
Bild („Ehrenmatte“ 30 Prozent, „Bitzenmatte“ lediglich einlaufend, „Selzen-
tal“ 10 Prozent). Vielmehr führten die stetigen Regenfälle der letzten Zeit 
dazu, dass der Dorfbach gut gefüllt ist und bei punktuellen Steigerungen es 
zum Rückstau in der Kanalisation kommt, in Merzhausen insbesondere im 
Bereich des Schönbergs (Dorfstraße) und im Laimacker. 
Kurzfristig sollte daher jeder überlegen, wie er seine Immobilie besser 
schützen kann. Mittelfristig werden das Starkregenrisikomanagement und 
die Hochwasserschutzmaßnahmen die Situation verbessern, langfristig wird 
unsere Raumschaft nur besser geschützt, wenn es gelingt, den Anstieg der 
Temperatur in unserer Atmosphäre zu begrenzen und idealerweise zurück-
zufahren. Hohe Durchschnittstemperaturen bedeuten mehr Wasser in der 
Atmosphäre und damit häufigere und stärkere Niederschläge. 

Informationen in Sachen Corona/SARS-Cov-2 

Bitte informieren Sie sich aufgrund der dynamischen Entwicklung der Coro-
na-Pandemie bitte stets aktuell über die gültige Situation anhand der fol-
genden Internetauftritte: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona 
https://www.breisgau-hochschwarzwald.de 
Darüber hinaus stehen Ihnen auch die Internetauftritte Ihrer Gemeinde zur 
Verfügung: 

www.au-hexental.de n

www.horben.de n

www.merzhausen.de n

www.soelden.de n

www.wittnau.de n

Sollten Sie nicht über einen Internetanschluss verfügen oder Bedarf an wei-
teren Informationen haben, stehen Ihnen auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Ihrer Gemeindeverwaltungen gerne zur Verfügung. 

Allgemeine Nachrichten  

Ihre Mithilfe ist gefragt! 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger im Hexental, 
wir alle haben momentan die Bilder vor Augen, die die unvorstellbaren 
Zustände in den betroffenen Flutkatastrophengebieten in NRW und Rhein-
land-Pfalz zeigen. Lange wird es dauern, bis in diesen Regionen wieder Nor-
malität herrscht.  
Viele Menschen dort haben alles verloren, was sie besessen haben. Vor 
allem Familien mit Kindern sind sehr betroffen, haben sie doch durch die 
Pandemie ohnehin schon lange unter erschwerten Bedingungen mit Home-
Schooling und vielen weiteren Einschränkungen zurechtkommen müssen.  
Natürlich besteht für jeden von uns die Möglichkeit, durch (Geld-)Spenden 
zu helfen und die schlimmste Not zu lindern, doch sicher wäre es für die 
Betroffenen auch schön, in ein paar Monaten, wenn die gröbsten Schäden 
einmal beseitigt sind, „rauszukommen“, abschalten zu können und ein paar 
erholsame, unbeschwerte Tage zu verbringen.  
So hat sich kurzfristig eine Initiative aus örtlichen Vereinsvertretern, Bürgern 
und der Gemeindeverwaltung gegründet, die diese Idee umsetzen und 
besonders schwer betroffenen kinderreichen Familien ein paar Tage Urlaub 
mit einem kleinen Rahmenprogramm in unserem schönen Hexental ermög-
lichen möchte. Zurzeit sind wir noch in der Planungsphase, doch sicher ist, 

Allgemeiner Teil
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dass wir das Projekt nicht alleine stemmen können, sondern auf Ihre Mithilfe 
angewiesen sind. Wir bitten Sie daher einerseits um Geldspenden, aber auch 
Ideen und Vorschläge zur Gestaltung des Aufenthaltes der Familien sind will-
kommen!  
Falls Sie uns finanziell unterstützen möchten, können Sie bereits jetzt auf 
folgendes Konto spenden:  
Gemeinde Wittnau IBAN DE11 6805 0101 0002 2794 44 Sparkasse Freiburg 
BIC FRSPDE66XXX  
Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung stets den Verwendungszweck „Hoch-
wasserhilfe“ an. Vielen Dank! 
Bei Rückfragen jedweder Art melden Sie sich gerne über unsere E-Mail-
Adresse Hochwasserhilfe@au-wittnau.de 
Weitere Informationen folgen nach der Sommerpause im nächst erscheinen-
den Hexentalblatt Nr. 16 am 27. August 2021. 
Wir wünschen Ihnen bis dahin schöne Ferien- und Sommertage und bedan-
ken uns recht herzlich für Ihre Unterstützung. 
Für die Initiative „Hochwasserhilfe“ 
Ursel Suchan, Udo Breeck, Manfred Hermann und Jörg Kindel  

Schülerinnen und Schüler sind in der Ferienbe-
treuung unfallversichert 

Schutz besteht bei Angeboten der Kommune, Schule, in den Sommerschulen 
sowie bei Förderprogrammen  
Karlsruhe/Stuttgart, den 26.07.2021 
Viele Schülerinnen und Schüler freuen sich auf die bevorstehenden Som-
merferien und die damit verbundenen Betreuungsangebote, in denen 
gespielt, gebastelt oder Ausflüge unternommen werden. Doch was pas-
siert, wenn sich ein Kind in der Ferienbetreuung verletzt? Schülerinnen 
und Schüler, die in Ferienzeiten an organisierten Bildungs- und Betreu-
ungs-maßnahmen der Gemeinde oder Schule teilnehmen, sind über die 
Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) automatisch und kostenfrei 
unfallversichert. Der Versicherungsschutz besteht auch bei einem 
Besuch der Sommerschulen im Land sowie bei der Teilnahme an den För-
derprogrammen „Bridge the Gap – Überbrücke die Lücke“, „Lernbrü-
cken“ oder „Lernen mit Rückenwind“ des Kultusministeriums Baden-
Württemberg. 
Schulkinder erhalten in der Ferienbetreuung bei einem Unfall dieselbe 
umfangreiche Absicherung, die sie auch bei einem Unfall während des 
Schulbesuchs erhalten. Diese Absicherung reicht je nach individuellem 
Bedarf von einer ambulanten bzw. stationären Versorgung, über Renten- und 
Pflege�, bis hin zu Teilhabeleistungen. Schülerinnen und Schüler sind dabei 
sowohl während der Teilnahme als auch auf den damit verbundenen Wegen 
versichert. Eltern brauchen dafür keine besondere Versicherung abzuschlie-
ßen.  
Sommerschulen und Förderprogramme: Unfallversichert!  
Der gleiche Versicherungsschutz besteht auch für den Sommerschulunter-
richt sowie die Teilnahme an den Lern- und Förderprogrammen „Bridge the 
Gap – Überbrücke die Lücke“, „Lernbrücken“ und „Lernen mit Rückenwind“ 
des Kultusministeriums Baden-Württemberg. Diese Angebote sollen den 
Schülerinnen und Schülern ermöglichen, Unterrichtsinhalte zu wiederholen 
und coronabedingte Lernlücken des zurückliegenden Schuljahres zu schlie-
ßen, um gut vorbereitet in das neue Schuljahr starten zu können.  

Uniklinik Freiburg sucht Teilnehmer*innen für 
COVID-19 Impfstudie  
Das Institut für Prävention und Tumorepidemiologie am Universitätsklinikum 
Freiburg sucht Teilnehmer*innen für eine Studie zum Einfluss des Darmmi-
krobioms auf die Immunität nach einer COVID-19 Impfung.  
Gesucht werden Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren, die noch 
nicht gegen COVID-19 geimpft sind, nicht an COVID-19 erkrankt waren und 

in den letzten 3 Monaten keine Antibiotika eingenommen haben. Vorausset-
zung für die Teilnahme ist eine anstehende Impfung gegen COVID-19 (Impf-
stoff: BioNTech/Pfizer) mit einem Abstand von exakt 3 oder 6 Wochen (+/-
1 Tag) zwischen den Impfungen. 

Die Studie umfasst 5 Termine im Zeitraum von 12 Monaten ( je zehn Minuten) 
und die Spende von fünf Blutproben und zwei Stuhlproben. Als Aufwands-
entschädigung erhalten die Studienteilnehmer*innen wiederholte Bestim-
mung der Antikörper über 12 Monate und nach Abschluss der Studie 100 
Euro und einen Einkaufs-Gutschein in Höhe von 50 Euro.  

Weitere Information und Anmeldung vor dem ersten Impftermin unter: 
ipe.impfstudie@uniklinik-freiburg.de oder unter Tel. 0761 / 270-77330 

Schulbetreuer erfolgreich qualifiziert 
Großer Mehrwert für Grundschüler und Personal 

Die Organisation der Betreuung von Schulkindern vor und nach dem regulä-
ren Unterricht obliegt den jeweiligen Gemeinden, so auch in Merzhausen. 
Die Nachfrage danach ist groß und wächst beständig. Gleichzeitig steigen 
auch die Anforderungen an das Betreuungspersonal. 

Aus diesem Grund haben sich die Gemeinden Merzhausen und Au, als 
gemeinsame Schulträger der Hexentalschule, dazu entschieden, ihren 
Betreuungskräften, die über keine pädagogische Ausbildung verfügen, eine 
umfangreiche Qualifizierungsmaßnahme zugutekommen zu lassen. Hierfür 
wurde gemeinsam mit der impulse Akademie, Freiburg, die über Erfahrun-
gen in der Fortbildung von Schulbetreuungspersonal verfügt, ein abge-
stimmtes Grundlagenqualifizierungsprogramm entworfen. Als interkom-
munales Angebot haben sich neben den Gemeinden Merzhausen und Au 
noch die Gemeinden Horben und Wittnau sowie die Stadt Kenzingen und 
sogar eine Privatperson angeschlossen. 

Seit September 2019 haben die Mitarbeiter bis heute an 35 Seminartagen 
theoretisches Grundwissen, pädagogisches Handeln, konzeptionelle Über-
legungen und praktische Inhalte basierend auf den aktuellen Erkenntnissen 
der Kindheitspädagogik, der Psychologie und der Soziologie erlernt. Die 
Gemeinden Merzhausen und Au haben hierfür über 17.000 Euro in die Hand 
genommen. 

 

(Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Qualifizierungsmaßnahme mit der 
Inhaberin der impulse Akademie Ulrike Glöckner und Bürgermeister  
Dr. Christian Ante, v. r. u.) Foto: Privat 

Am Freitag, den 9. Juli 2021 fand im Rathaus Merzhausen die Abschlussfeier 
der Grundlagenqualifizierung statt. In feierlicher Atmosphäre haben die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer nach insgesamt einem Jahr und neun Monaten 
ihre Zertifikate überreicht bekommen. Die Gemeinden Merzhausen und Witt-
nau freuen sich sehr über die erfolgreiche Teilnahme ihrer Betreuungskräfte 
und beglückwünschen diese.  
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Impfen leicht gemacht – Spontan ohne Termin in 
Freiburg (Messegelände) 

Die Corona-Pandemie hat unser Leben verändert: lange Zeit haben wir uns 
privat und beruflich massiv einschränken müssen und darauf geachtet, 
Leben zu schützen und das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Mit Start 
der Corona-Schutzimpfungen Anfang des Jahres haben wir einen wesentli-
chen Baustein zur Bekämpfung der Pandemie an die Hand bekommen. 
Mittlerweile ist ausreichend Impfstoff verfügbar, so dass an alle Bürgerinnen 
und Bürger ab 12 Jahren ein Impfangebot gemacht werden kann. Nur mit 
einer hohen Impfbereitschaft und einem vollständigen Impfschutz wird es 
uns gelingen, die Pandemie einzudämmen. Mittlerweile sind im Impfzen-
trum Freiburg spontane Impfungen ohne Termine möglich. Eine Übersicht 
über Impfstoffe und Öffnungszeiten finden Sie hier: https://www.corona-
impfzentrum-freiburg.de/ 

 

Umweltecke  

Zu verschenken – Selbstabholer –  
Angebote zur kostenlosen Veröffentlichung bitte an die Redaktion: 
amtsblatt@merzhausen.de – Tel. 40161-31  

Brauner Komposter aus Recycling-Kunststoff 70 x 70cm, Höhe 90 cm.  n

Telefon 0761/406376 

Fahrradanlehnbügel Stahlrohr Ø42mm zum Aufdübeln, 3 Stück 140 x n

70cm (Länge x Höhe), 1 Stück 70 x 80cm. Tel. 0761/408684 

Matratze 90 cm x 200 cm / gepflegt – optisch perfekt mit leichter Liege-n

Kuhle – Tel. 40 65 34  

Hospizgruppe 

Die Hospizbewegung 

Der Tod rückt wieder mehr ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Mit Cecily Saun-
ders aus Großbritannien und Elisabeth Kübler-Ross aus USA haben sich zwei, 
inzwischen sehr bekannte Frauen für ein humanes Sterben eingesetzt. So 
entstand im Sinne dieser Wegbereiterinnen die heutige Hospizbewegung. 
Einem Menschen, der sich dem Sterben nähert, soll eine ruhige, zuverlässi-
ge, freundliche, entlastende und wenn möglich vertraute Umgebung 
geschaffen werden. Darin können HospizbegleiterInnen die Angehörigen 
unterstützen. Sie leisten Hilfestellung bei der Regelung verschiedener Ange-
legenheiten, begleiten den Sterbenden auf seinen Wunsch und stehen der 
trauernden Familie zur Seite. Gerne beantwortet die Hospizgruppe Hexental 
weitere Fragen und bietet Unterstützung an. Wir kommen auf Anforderung 
in die Gemeinden Merzhausen, Au, Wittnau, Sölden und Horben. Wir wurden 
entsprechend ausgebildet, haben Fortbildungen und Supervision, arbeiten 
ehrenamtlich, konfessionsunabhängig und unterliegen der Schweigepflicht. 
Bitte nehmen Sie unter der Telefonnummer 0761-4004331 Kontakt mit uns 
auf. 

Hexentäler Monatsfart  

Es geht wieder los! 

Die nächste Hexentäler Monatsfahrt findet am zweiten Mittwoch im Monat 
unter Beachtung der aktuellen Covid-19-Maßnahmen statt, also dieses 
Mal 

am Mittwoch, 11. August 2021  
(betreut von Hannelore und Hermann Vonderstraß,  

Tel.: 07636 7889495). 

Eingeladen sind alle Seniorinnen und Senioren zu einer kulturellen 
Fahrt durch unsere schöne Heimat. 

Anmeldungen werden 
bis Montag, 9. August, 11:00 Uhr entgegengenommen.  

Fahrscheine können ab sofort im Rathaus Merzhausen,  
Zimmer 11 A, EG (Christine Schill)  

(Tel: 0761 40161-37) oder in den Rathäusern  
Sölden und Wittnau gekauft werden.  

Abfahrt: 

Sölden                           13.10 Uhr Bushaltestelle (Rathaus) 
Wittnau-Biezighofen       13:15 Uhr Bushaltestelle (Gasthaus Engel) 
Wittnau                          13.20 Uhr Achtung! Bushaltestelle “Alemannenstr.” 
Au                                  13.25 Uhr Bushaltestelle (Rathaus) 
Merzhausen                   13:30 Uhr Bushaltestelle (Merzhausen Ortsmitte) 

Die Teilnehmer werden an die Haltestellen zurückgebracht. Fahrgäste aus 
Horben können an jeder beliebigen Haltestelle zusteigen. 

Gutscheine 

Gutscheine für die Hexentäler Monatsfahrt im Wert von 17,00 Euro können 
im Rathaus Merzhausen, Zimmer 11, EG, (Christine Schill) und in den Rathäu-
sern Sölden und Wittnau erworben werden. 

Die Pflegewohngemeinschaft Merzhausen ist eine ambulant betreute Wohn-
gemeinschaft für zwölf Einzelpersonen mit Betreuungs- und Pflegebedarf. Die 
Präsenzkräfte werden im Auftrag der Gemeinde Merzhausen vom Caritasver-
band für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald rund um die Uhr tätig. Der 
Mietvertrag wird jedoch mit der Gemeinde geschlossen. Im Fokus des  
Bewohneralltages steht dabei das selbstbestimmte Miteinander, bei dem die 
Präsenzkräfte in dem Umfang unterstützen, indem der Einzelne einen Bedarf 
hat. Jeder Bewohner soll so viel wie möglich seinen privaten Alltag haben 
sowie die Möglichkeit, seinem persönlichen Bedürfnis entsprechend, am  
Gemeinschaftsleben teilzunehmen. Hierzu hat jeder Bewohner sein eigenes 
Zimmer mit Sanitärbereich. Die Gemeinschaftsflächen sind großzügig  
ausgestaltet (Wohn-/ Essbereich, Essküche, Terrasse).  Die Gemeinde Merz-
hausen und der Caritasverband freuen sich daher über neue Interessenten. 
Bei Interesse am Einzug können Sie sich an den Caritasverband wenden (Te-
lefon der Pflege WG: 0761 42968354). Wir freuen uns auf Sie! 

 
Pflegewohngemeinschaft Merzhausen 
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Liebe Leser 

Bitte berücksichtigen Sie bei  
Ihren Einkäufen oder Ihren  

Aufträgen für Handwerk und 
Gewerbe unsere Inserenten. 

Herzlichen Dank!

Parteien  

Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Hexental 
Bundestagskandidatin Chantal Kopf auf dem Merzhauser Wochenmarkt 
Im Rahmen des Bundestagswahlkampfs wird Chantal Kopf, Bundestagskan-
didatin von Bündnis 90/Die Grünen, am Samstag, 7. August 2021, von 
10 bis 12 Uhr an unserem Infostand auf dem Merzhauser Wochenmarkt die 
Fragen interessierter Bürgerinnen und Bürger beantworten. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!  

Termine Nachbarschaft 

Schwarzwaldverein Freiburg-Hohbühl 
31, Juli, Samstag: „Fest Berglusthaus“, 50-Jahre Partnerschaft CBL/ Hoh-n

bühl, entfällt! 
31. Juli, Samstag: „Stammtisch“, im Berglusthaus ab 14 Uhr, Wanderung: n

Treffpunkt: 12:00 Uhr Bertoldsbrunnen Straba Linie 2 Güntertal, 12:36 Uhr 
VAG BUS 21 nach Horben Rathaus, ab dort ca. 1,15 Std zum Berglusthaus, 
Horben/Rathaus 607m – Horben/Ignazhof 587m – Mainackerhof 755m – 
Parkplatz/Gerstenhalm 850m – Eckewitti 860m – Am Geißenfelsen 855m 
– Berglusthaus 831m. Wegen Corona ist eine Übernachtung nicht möglich. 
02. Aug., Montag. “After-Work-Wanderung“, entfällt! n

03. Aug., Dienstag: „Gesundheitswanderung“, für alle Altersgruppen mit n

ausgewählten Übungen die fit machen. Gehzeit: 1,5/2Std, Kosten: Mit-
glieder frei, Nichtmitglieder 3 €, Treff: 17 Uhr, Musikpavillon Stadtgarten 
FR, Führung: Walter Sittig, Tel. 01733292710, E-Mail: 
waltersittig@aol.com 
10. Aug., Dienstag: „Gesundheitswanderung“, für alle Altersgruppen n

mit ausgewählten Übungen die fit machen. Gehzeit: 1,5/2Std, Kosten: 
Mitglieder frei, Nichtmitglieder 3 €, Treff: 17 Uhr, Musikpavillon Stadtgar-
ten FR, Führung: Walter Sittig, Tel. 01733292710, E-Mail: 
waltersittig@aol.com 
14. Aug., Samstag: „Führung durch den Mundenhof“, Treff: 9 Uhr, Rie-n

selfeld Endhaltestelle Linie 5, von dort zum Eingang Mundenhof, ebenes, 
Gehzeit ca. 5 Std/6km, leicht, Einkehr: ja, Führung: Helmut Knosp, Tel: 
0761/2921746 
15. Aug., Sonntag: „Radtour der Elz entlang“, Gundelfingen-Denzlingen-n

Riegel mit der Bahn zurück, Treff: 10 Uhr, Konzerthaus Freiburg, 40-50 km 
auf ebener Strecke, leicht, Einkehr: ja, zu trinken mitnehmen, findet nur 
bei gutem Wetter statt Führung: Rudi Andris, Tel.: 0761/25010 

21. Aug., Samstag: „Auf dem Yacher Höhenweg“ – Rundwanderung, n

Elzach-Hoher Stein-Biggertkopf-Hochkopf-Walzeck-Schanze-Rohrhards-
berg-Yacher Höhe-Braunhörnle-Elzach, sportliche Höhenwanderung, Stei-
ler An-/Abstieg! Treff: 9 Uhr, Hbf, Zug Elzach, Aufstieg: 1.080m, Gehzeit: 
7Std/25km, schwer, Einkehr: nach Absprache, Rucksackverpflegung: ja, 
Führung: Beate Groß, Tel.: 0761/4001859 
22. Aug., Sonntag: „Wanderung mit CBL auf dem Hartmannsweiler-n

kopf“, Aufstieg: 500m, Gehzeit: 4Std/7km, mittel, Besuch der Gedenk-
stätte möglich, Eintritt gebührenpflichtig, Einkehr: nein, Rucksackverpfle-
gung: ja, Treff: 8 Uhr, P&R Platz Paduaallee, Info bei Manfred Metzger, 
07665/2430, Kosten: bei Fahrt mit Bus (ab 30 Pers.), 20 €, Nichtmitglieder 
25 €, Anmeldung bis 10. August bei Manfred Metzger, Tel. 07665/2430, 
info@manfred-metzger.de 
24. Aug., Dienstag: „Gesundheitswanderung“, für alle Altersgruppen n

mit ausgewählten Übungen die fit machen. Gehzeit: 1,5/2Std, Kosten: 
Mitglieder frei, Nichtmitglieder 3 €, Treff: 17 Uhr, Musikpavillon Stadtgar-
ten FR, Führung: Walter Sittig, Tel. 01733292710, E-Mail: 
waltersittig@aol.com 
26. Aug., „Donnerstagwandertreff", aktuell ist die Wanderung möglich, n

bitte beim Wanderführer anmelden. Von Breitnau über Fahrenberg und 
Oberaltenweg nach Titisee. Aufstieg:140m, Gehzeit: 3,15Std/10km, Ruck-
sackverpflegung: ja, Einkehr: ja  
Wegen Coronavirus, Teilnehmerzahl begrenzt, bitte bei Wanderführer 
anmelden. 
28. Aug., Samstag: „Stammtisch“, im Berglusthaus ab 14 Uhr. Wan-n

derung zum Stammtisch, Treff: 12:00 Uhr, Bertoldsbrunnen, Linie 2 nach 
Güntertal, 12:36 Uhr, mit VAG BUS 21 nach Horben Rathaus, Gehzeit: 
1,15Std, Horben/Rathaus 607m- Horben/Ignazhof 587m-Rainackerhof 
755m-Parkplatz/Gerstenhalm 850m-Eckewitti 860m-Am Geißenfelsen 
855m-Berglusthaus 831m  
29. Aug. – 05. Sept „Wanderwoche mit CBL nach Marseille“, wegen n

Corona verschoben auf 2023  
31. Aug., „Gesundheitswanderung“, für alle Altersgruppen mit aus-n

gewählten Übungen die fit machen. Gehzeit: 1,5/2Std, Kosten: Mitglieder 
frei, Nichtmitglieder 3 €, Treff: 17 Uhr, Musikpavillon Stadtgarten FR, Füh-
rung: Walter Sittig, Tel. 01733292710, E-Mail: waltersittig@aol.com 
06. Sept., Montag: „After-Work-Wandern“, fällt aus n

07. Sept., Dienstag: „Gesundheitswanderung“, für alle Altersgruppen n

mit ausgewählten Übungen die fit machen. Gehzeit: 1,5/2Std, Kosten: 
Mitglieder frei, Nichtmitglieder 3 €, Treff: 17 Uhr, Musikpavillon Stadtgar-
ten FR, Führung: Walter Sittig, Tel. 01733292710, E-Mail: 
waltersittig@aol.com 

Gäste sind herzlich willkommen. Anmeldung bei Führung erforderlich. 
Corona Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten. 

Amtliche Nachrichten 

Hinweis an alle Autofahrer in Au! 
In der Kalenderwoche 32 vom 11.08.2021 bis 13.08.2021 werden die Stra-
ßenränder durch den Bauhof mit der Unkrautmaschine bearbeitet. Am Frei-
tag den 13.08.2021 wird dann ab 07:00 Uhr das Reinigungsfahrzeug der 
Firma ASF durchfahren um die Straßen zu reinigen. Wir bitten daher die Auto-
fahrer an diesen Tagen ihre Autos nicht auf den Straßen zu parken, um eine 
Befahrung zu ermöglichen. 
Um Beachtung wird dringend gebeten. 
Herzlichen Dank für ihr Verständnis! Ihre Gemeindeverwaltung Au 

 

Nachrichten aus AU GEMEINDE AU 
www.au-hexental.de 
E-Mail: gemeinde@au-hexental.de

Dorfstraße 25 
79280 Au 
Tel.: 0761 401399-0
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Allgemeine Nachrichten  

Pflegepflichten für Grundstückseigentümer 

Die Gemeindeverwaltung appelliert an alle Grundstückseigentümer, ihre 
Grundstücke zu pflegen. Rechtlich ist jeder Eigentümer eines landwirtschaft-
lich nutzbaren Grundstücks dazu verpflichtet, dieses zu bewirtschaften oder 
mindesten einmal jährlich zu mähen. Dies dient auch dazu, negative Beein-
flussungen von Nachbargrundstücken, z.B. durch schädlichen Samenflug, zu 
vermeiden.  
Besonders gilt dies bei innerörtlich bebauten Ortslagen. Auch von Bauplät-
zen bzw. bebaubaren Grundstücken im Innenbereich sollten keine negativen 
Beeinflussungen auf die Nachbargrundstücke ausgehen. Auch diese sollten 
mindestens einmal jährlich gemäht werden. 
Die entstehenden Schnittgutabfälle können dann zu den bekannten Öff-
nungszeiten beim Recyclinghof zwischen Au und Merzhausen abge-
geben werden.  
Leider kommt es aber auch immer wieder vor, dass Anlieger der Bachgrund-
stücke Grünabfälle im Bach entsorgen. Das kann im schlimmsten Fall dazu 
führen, dass diese anlanden und den Fluss des Gewässers behindern, was 
dann Überschwemmungen zur Folge haben kann.  
Im Interesse eines rücksichtsvollen Zusammenlebens innerhalb der Dorf-
gemeinschaft, aber auch im Hinblick auf das Landschaftsbild rund um den 
Ort bitten wir um Beachtung dieser Pflichten.  
Gemeindeverwaltung Au 

Vereine  

Benefizkonzert Musikverein Au 
Am Freitag, 23.07. lud der Musikverein Au zu einem spontanen Benefizkon-
zert ein.  
Eigentlich hatte man geplant, im Sommer nochmals ein kleines Konzert auf 
der Festwiese zu geben, um weitere Spenden für den Verein in der schwie-
rigen Situation durch die Corona-Krise zu sammeln.  
Doch nachdem die schreckliche Hochwasser- und Flutkatastrophe passiert 
war, stand plötzlich ein ganz anderer Gedanke im Vordergrund: Die Frage 
lautete nicht mehr, „Wie kann unser Verein einigermaßen schadlos die Krise 

überstehen?“, sondern nur noch: „Was können wir tun, um den Menschen 
zu helfen, die alles verloren haben und denen es um ein Vielfaches schlech-
ter geht als uns?“  
Die Musikerinnen und Musiker waren sich sofort einig, dass sie helfen wol-
len, indem sie das tun, was sie am besten können: Nämlich Musik machen. 
So war schnell klar, dass es ein Benefizkonzert zugunsten der vom Hochwas-
ser am stärksten betroffenen Gemeinden, wie zum Beispiel das Ahrtal und 
der Kreis Erft, sein sollte.  
Das Konzert fand im Anschluss an den Auer Wochenmarkt auf der daneben 
liegenden Festwiese beim Bürgerhaus statt. Doch es kamen nicht nur Markt-
besucher, um nach ihrem Einkauf dem Konzert zu lauschen, sondern es 
machten sich auch einige Gäste aus Au und den Nachbarorten (von Merz-
hausen bis Bollschweil) auf den Weg, um sich das abendliche Open Air Kon-
zert des Musikvereins anzuhören. Manche der ca. 60 Zuhörer brachten Pick-
nick-Decken oder sogar Campingstühle mit, andere machten es sich auf den 
Holzbänken am Rande der Wiese gemütlich.  
Die Marktbeschicker sorgten mit kühlen Getränken und kleinen Imbissen für 
das leibliche Wohl der Gäste und beteiligten sich ebenfalls an der Spenden-
aktion.  
Unter der Leitung des Dirigenten Rolf Mandel unterhielt der Musikverein Au 
das Publikum mit seinem beliebten bunten Hockprogramm: Von bekannten 
Melodien über traditionelle Märsche bis hin zu rockigen Stücken, Swing, Pop 
und südamerikanischen Rhythmen war für jeden Geschmack etwas dabei. 
Trotz der großen Hitze spielte der Musikverein gerne noch eine Zugabe.  
Die Vorsitzende Annette Faller bedankte sich beim Publikum für den großen 
Applaus und bat um eine großzügige Spende, die garantiert zu einhundert 
Prozent an die Hochwasserkatastrophenhilfe weitergeleitet werde. Auch 
wenn dies im Vergleich zu den großen deutschlandweiten Spendenaktionen 
vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei, würde doch jeder Euro 
dringend gebraucht.  
Die Hilfsbereitschaft der anwesenden Zuhörer war riesig, denn am Ende des 
ca. einstündigen Konzertes kam ein sensationeller Betrag von 1.600 EUR 
zusammen. 

 

 

Rathaus Au – Geänderte Öffnungszeiten  
während der Sommerferien 2021 

Während der Sommerferien haben wir die Öffnungszeiten des Rathauses 
Au etwas reduziert.  
In dringenden Fällen ist aber eine telefonische Terminvereinbarung mög-
lich (Tel. 0761 40 13 99 0). 
Öffnungszeiten in der Zeit vom  
02.08.2021 bis 10.09.2021 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag  
jeweils von 8:00 bis 12:00 Uhr 
Mittwochs ist das Rathaus geschlossen 
Hinweis: 
Beim Besuch des Rathauses muss auch weiterhin eine Mund-Nasen-
bedeckung getragen werden. 
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen allen unseren Bürgerinnen 
und Bürgern schöne sonnige Sommertage. 
Ihr Rathausteam Au 

innenausbau
ladenbau
einbauschränke

gewerbestraße 24 · 79227 schallstadt
tel.  07664 / 613 49 95 · www.schreinerei-heizmann.de

Schreinerei Heizmann
nachfolger markus brunner

küchen und bäder
türen und fenster
sanierungen und reparaturen

������������

Herchersgarten 23
79249 Merzhausen
Telefon 0761 · 40 42 56
Mobil 0171 · 53 40 991
Mail: info@maler-hiller.de 
www.maler-hiller.de

Ma l e r f a chb e t r i e b
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Amtliche Nachrichten 

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 20.07.2021 

Gemeindehaushalt 2021  1.
– Finanzzwischenbericht –  
Der Gemeindehaushalt nahm den Finanzzwischenbericht der Kämmerin 
zur Kenntnis. Das prognostizierte Defizit nach Veränderungen beträgt im 
Ergebnishaushalt 372.850 €, was einer Verbesserung von 80.300 € 
gegenüber dem Planansatz eines Defizits von 453.150 € entspricht. 
Der Zahlungmittelbestand zum 01.01.2021 betrug 820.000 €, der voraus-
sichtliche Zahlungsmittebedarf (Ergebnishaushalt) beträgt 237.150 €, 
sodass der voraussichtliche Zahlungmittelbestand zum 31.12.2021 auf 
633.350 € absinkt. 
Baugesuch auf Flst 7/3; weiteres Verfahren  2.
– Beratung und Beschlussfassung –  
Der Tagesordnungspunkt wurde vom Gemeinderat mehrheitlich vertagt. 
Bundestagswahl 2021  3.
– Kenntnisnahme der Bildung der Wahlbezirke und der Wahlvorstände –

 
Es erfolgte Kenntnisnahme. 
Sanierung des unteren Leimiwegs  4.
– Beratung und Beschlussfassung –  
Der Gemeinderat beschloss die Beauftragung eines Ingenieurbüros zur 
Erstellung einer Bestandsaufnahme und eines Kostenvoranschlags zur 
Sanierung des Leimiwegs und stellte entsprechende Summen in die 
Haushaltsplanung ein. 
Bauantrag zum Anbau einer Terrassenüberdachung an ein bestehen-5.
des Einfamilienhaus Am Hansehof 2, Flst.-Nr. 87/7, 87/8  
– Beratung und Beschlussfassung -  
Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen zu dem beantragten Bau-
vorhaben. 

Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 
- Breisgau Süd Touristik – 

Nach dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16.09.1974 
BGl S. 408 i.d. F vom 14.12.2004 (GBl S. 884) wurde in der Verbandsver-
sammlung am 18.05.2021 folgende Änderung der Verbandssatzung vom 
20.07.2011 beschlossen: 

Artikel 1 
§ 5 erhält folgende Fassung: 

§ 5 
Verbandsversammlung 

Die Verbandsversammlung besteht aus je fünf Vertretern der Verbands-6.
mitglieder Münstertal und Staufen sowie je zwei Vertretern der übrigen 
Verbandsmitglieder. Für jeden Vertreter ist ein Stellvertreter zu benennen. 
Die Mitglieder des Verbands haben folgende Stimmen: 7.

Gemeinde Münstertal 6 Stimmen  n

Stadt Staufen 4 Stimmen n

Gemeinde Horben 2 Stimmen n

Gemeinde Ballrechten-Dottingen 1 Stimme n

Gemeinde Bollschweil 1 Stimme n

Gemeinde Ehrenkirchen 1 Stimme n

Verein „Breisgau Süd Gastlichkeit e.V.“ 2 Stimmen n

Die Stimmen eines Verbandsmitgliedes können nur einheitlich abge-8.
geben werden. Die Stimmen der Mitglieder werden durch die jeweiligen 
gesetzlichen Vertreter der Mitglieder abgegeben. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt zum 01.07.2021 in Kraft.  
Staufen im Breisgau, den 18.05.2021 
Michael Benitz – Verbandsvorsitzender 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 
– Breisgau Süd Touristik – 

Nach dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16.09.1974 
BGl S. 408 i.d. F vom 14.12.2004 (GBl S. 884) wurde in der Verbandsver-
sammlung am 19.12.2017 folgende Änderung der Verbandssatzung vom 
20.07.2011 beschlossen: 

Artikel 1 
§ 5 Abs. 6 Nr. 3 (Verbandsversammlung) erhält folgende Fassung: 
die Einstellung von Mitarbeitern ab Entgeltgruppe 9, TVöD, 

Artikel 2 
§ 6 Abs. 3 Nr. 4 (Verbandsvorsitzender) erhält folgende Fassung:  
Entscheidung über die Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern, sofern 
nicht die Verbandsversammlung zuständig ist. 

Artikel 3 
§ 9 erhält folgende Fassung: 

§ 9 
Deckung des Finanzbedarfs 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 1.
Der Verband finanziert sich grundsätzlich über Entgelte für die von ihm 2.
erbrachten Leistungen. Darüber hinaus bewirbt er Zuschüsse, Spenden 
und Sponsoringmittel. Zur Finanzierung des durch Einnahmen nicht 
gedeckten Aufwandes, wird von seinen Mitgliedern eine jährliche Umlage 
erhoben.  
Der jährliche Umlageschlüssel wird wie folgt festgelegt: 3.

Als Grundumlage von den Verbandsmitgliedern ein Betrag  a)
in Höhe von  3.737,00 € 
Für die Leistungen nach § 3 Abs. 2 von der b)
Gemeinde Münstertal 62.283,00 €  
Stadt Staufen 62.283,00 € 
Als Sonstige Umlage wird von den Gemeinden eine von den Fremden-c)
verkehrsübernachtungen abhängige Umlage erhoben. Maßgeblich 
sind die kurtaxepflichtigen Übernachtungen nach der Fremdenver-
kehrsstatistik im Durchschnitt des dem Wirtschaftsjahr zweit- bis viert-
vorangegangenen Jahres. 
Eine Sonstige Umlage des Vereins BreisgauSüdGastlichkeit e.V. kann d)
als jährlicher Festbetrag erhoben werden und ist im Wirtschaftsplan 
festzulegen. 

Nachrichten aus HORBEN GEMEINDE HORBEN 
www.horben.de 
gemeinde@horben.de

Dorfstraße 2 
79289 Horben 
Tel.: 0761 211698-0
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Die Umlage nach Buchstabe a) und b) ändert sich entsprechend der e)
Tarifänderungen im Tarifvertrag des TVöD, maßgeblich ist Entgeltgrup-
pe 9, Stufe 1, Basisjahr 2018. 
Die Umlage nach c) und d) wird durch Beschluss der Verbandsver-f)
sammlung festgesetzt. 
Die Umlage nach a) bis d) wird der Umsatzsteuer nach ihrem jeweilig g)
gültigen Satz unterworfen und der Umlage hinzugerechnet. 

Investitionen in die touristische Infrastruktur werden von den jeweiligen 4.
Gemarkungsgemeinden selbst finanziert, auch wenn es sich um gemein-
deübergreifende Angebote handelt. Abweichend hiervon können die 
Gemeinden bei größeren touristischen Infrastrukturvorhaben eine 
gemeinsame projektbezogene Finanzierung vereinbaren. 
Auf die Verbandsumlage werden Vorauszahlungen erhoben. Die Voraus-5.
zahlung ist in zwei Halb-Jahresraten jeweils zum 15.01. und 15.07. zur 
Zahlung fällig, davon abweichend ist die Umlage des Vereins Breisgau-
SüdGastlichkeit e.V. am 01.07. fällig. Die Abrechnung der Verbandsumlage 
erfolgt mit dem Jahresabschluss. 
(6) Nach §  20 GKZ wird für die Wirtschaftsführung und das Rech-6.
nungswesen das Eigenbetriebsrecht für anwendbar erklärt. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt zum 01. Januar 2018 in Kraft.  
Staufen im Breisgau, den 19.12.2017 
Michael Benitz – Verbandsvorsitzender 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

Allgemeine Nachrichten  

Gemeinde Horben sucht Wohnung  
für Kinderbetreuung 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
im kommenden Jahr wird es bei der Betreuung der kleinsten Bewohner 
unseres Dorfes voraussichtlich zu Betreuungsengpässen kommen. 
Durch die hohe Zahl an Geburten und Zuzügen kommen die Kapazitäten der 
Tageseltern an Ihre Grenzen. 
Die Gemeinde Horben sucht daher dringend Menschen, die sich vorstellen 
können, als Tagesmutter oder Tagesvater für die Betreuung der 1-3-jährigen 
Kinder in Horben zu arbeiten. 
Bitte wenden Sie sich diesbezüglich vertrauensvoll an die Gemeindeverwal-
tung. 
Ergänzend suchen wir zu spätestens Mitte 2022 eine Wohnung, die für die 
Kinderbetreuung angemietet werden kann. Sofern Sie also Wohnraum besit-
zen und/oder Leerstände in Horben kennen, die sich potentiell für die Kin-
derbetreuung eignen, sprechen Sie uns bitte an. 

Schätze in Horben – Fotowettbewerb 

Der Verein „Horben-leben“ ruft zum Fotowettbewerb auf: Zeigen Sie uns die 
schönsten Seiten von Horben und Umgebung, was sind Ihre „Schätze im 
Dorf“? Auf die Teilnehmenden warten attraktive Preise und die besten Fotos 
werden im Oktober in einer Fotoausstellung im Großformat im Bürgersaal 
präsentiert.  
Bei der Interpretation des Themas sind alle Freiheiten erlaubt. „Schätze im 
Dorf“ können Ihre Lieblingsorte in Horben oder der Umgebung sein, beson-
dere Persönlichkeiten, die das Dorf ausmachen oder Ihre Lieblingsbeschäf-
tigung. 
Teilnahmezeitraum ist vom 1. August 2021 bis zum 20. September 2021. Die 
Fotos können auf Instagram unter dem Hashtag #horben_leben öffentlich 
hochgeladen oder an info@horben-leben.de geschickt werden.  

Ihren „Schatz im Dorf“ finden und fotografieren 1.
Foto an info@horben-leben.de schicken oder auf Instagram hochladen 2.
unter #horben_leben 
Mit etwas Glück tolle Preise gewinnen! 3.
Gesamtausstellung im Bürgersaal von Horben  4.

Einsendeschluss ist der 20. September 2021 
Teilnahmebedingungen und weitere Infos auf: www.horben-leben.de

Sommerpause! 
Die nächste Ausgabe  

erscheint am 27. August. 

Nachrichten aus MERZHAUSEN GEMEINDE MERZHAUSEN  
www.merzhausen.de 
gemeinde@merzhausen.de

Friedhofweg 11 
79249 Merzhausen 
Tel.: 0761 40161-0

Öffentliche Bekanntmachung 

Jagdgenossenschaft Merzhausen  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

Satzung 

über die durch den Gemeinderat verwaltete Jagdgenossenschaft  

Auf Grund von § 15 Abs. 4 Jagd- und Wildtiermanagementgesetz vom 25. 
November 2014 (GBl. S. 550), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 24. Juni 2020 (GBl. S. 421), sowie § 1 der Verordnung des Ministeriums 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Durchführung des Jagd- und 
Wildtiermanagementgesetzes (DVO JWMG) vom 2. April 2015 (GBl. S. 202) 

hat die Versammlung der Jagdgenossenschaft am 30. Juni 2021 folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 
Name und Sitz 

Die Jagdgenossenschaft führt den Namen "Jagdgenossenschaft Merzhau-
sen" und hat ihren Sitz in Merzhausen. 

§ 2 
Hinweis zur Verwendung weiblicher und männlicher Formulierungen 

Um die Lesbarkeit der Satzung zu vereinfachen, wird auf die zusätzliche Ver-
wendung der weiblichen Form verzichtet. Die ausschließliche Verwendung 
der männlichen Form soll deshalb explizit als geschlechtsunabhängig ver-
standen werden. 
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§ 3 
Mitgliedschaft 

Mitglieder der Jagdgenossenschaft ( Jagdgenossen) sind alle Eigentümer 1.
der im gemeinschaftlichen Jagdbezirk gelegenen Grundstücke. 
Die Mitgliedschaft zur Jagdgenossenschaft endet mit dem Verlust des 2.
Grundstückseigentums. 
Eigentümer von Grundstücksflächen, auf denen die Jagd ruht oder aus 3.
sonstigen Gründen nicht ausgeübt werden darf, gehören der Jagdgenos-
senschaft nicht an. 

§ 4 
Aufgaben 

Die Jagdgenossenschaft hat die Aufgabe, das ihr zustehende Jagdaus-
übungsrecht im Interesse der Jagdgenossen zu verwalten, zu nutzen, auf 
den Zielen des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes ( JWMG, § 2) ange-
passte Abschusspläne und Zielvereinbarungen über den Abschuss von Reh-
wild im Jagdrevier hinzuwirken sowie für den Ersatz des den Jagdgenossen 
etwa entstehenden Wildschadens zu sorgen. 

§ 5 
Organe 

Organe der Jagdgenossenschaft sind:  
die Versammlung der Jagdgenossen (§ 6), 1.
der Gemeinderat (§ 10) als Verwalter der Jagdgenossenschaft.  2.

§ 6 
Versammlung der Jagdgenossen 

Die Versammlung der Jagdgenossen wird vom Gemeinderat mindestens 1.
einmal in sechs Jahren einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn dies min-
destens ein Zehntel der Jagdgenossen, die mindestens ein Zehntel der 
bejagbaren Grundflächen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks vertreten, 
verlangt. 
Die Versammlung der Jagdgenossen ist durch den Gemeinderat einzube-2.
rufen, wenn Entscheidungen im Rahmen des § 9 getroffen werden müs-
sen. 
Die Einberufung der Versammlung der Jagdgenossen ist vom Gemeinde-3.
rat mindestens zwei Wochen zuvor ortsüblich bekannt zu geben.  
Die Jagdgenossenschaftsversammlung ist nichtöffentlich. 4.

§ 7 
Stimmrecht und Beschlussfassung der Jagdgenossen 

Die Abstimmung erfolgt grundsätzlich offen. Jeder Jagdgenosse hat eine 1.
Stimme. 
Miteigentümer oder Gesamthandeigentümer können ihr Stimmrecht als 2.
Jagdgenosse nur einheitlich ausüben; die nicht einheitlich abgegebene 
Stimme wird nicht gezählt.  
Beschlüsse der Jagdgenossenschaft, ausgenommen bei Wahlen, bedürfen 3.
sowohl der Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen, als 
auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung vertretenen Grundfläche.  
Bei Wahlen bedarf ein Beschluss nur der Mehrheit der anwesenden und 4.
vertretenen Mitglieder der Jagdgenossenschaft.  
Jeder Jagdgenosse kann sein Stimmrecht durch einen mit schriftlicher 5.
Vollmacht versehenen Vertreter ausüben.  
Jeder anwesende Jagdgenosse oder Bevollmächtigte nach Nr. 5 kann 6.
höchstens zwei abwesende Jagdgenossen vertreten.  

§ 8 
Sitzungsniederschrift 

Über die Versammlung der Jagdgenossen ist eine Niederschrift aufzuneh-1.
men, die den wesentlichen Gang der Verhandlung, den Wortlaut der 
gefassten Beschlüsse und das jeweilige Abstimmungsergebnis, nach 
Stimmen und Grundflächen, bei Wahlen nur nach Stimmen, enthält. Die 
Niederschrift ist vom Versammlungsleiter, der vom Gemeinderat 
bestimmt wird und, falls ein Schriftführer bestellt ist, auch von diesem zu 
unterzeichnen. 
Zuständig für die Bestellung eines Schriftführers ist ebenfalls der Gemein-2.
derat. 

§ 9 
Aufgaben der Versammlung der Jagdgenossen 

Die Versammlung der Jagdgenossen beschließt im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen insbesondere über: 
a)  Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft (Übertragung auf den Gemein- 
    derat oder Wahl eines Jagdvorstands),  
b)  Art der Nutzung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, 
c)  Zusammenlegung oder Teilung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, 
d)  die Verwendung des Reinertrags der Jagdnutzung, 
e)  Zustimmung zur Eingliederung eines an den gemeinschaftlichen Jagd- 
    bezirk angrenzenden Eigenjagdbezirks nach § 10 Abs. 4 JWMG, 
f)  Änderungen der Satzung, 
g)  die Erhebung einer Umlage. 

§ 10 
Gemeinderat 

Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft wurde nach § 15 Abs. 7 JWMG für 1.
sechs Jahre auf den Gemeinderat übertragen. Der Gemeinderat vertritt 
die Jagdgenossenschaft gerichtlich und außergerichtlich. 
Der Gemeinderat kann entsprechend den Vorschriften der Gemeindeord-2.
nung den Bürgermeister und Dritte mit der Erledigung von Aufgaben aus 
seinem Zuständigkeitsbereich beauftragen. 

§ 11 
Aufgaben des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat die Interessen der Jagdgenossenschaft im Rahmen 1.
des § 4 wahrzunehmen. Er ist an die Beschlüsse der Versammlung der 
Jagdgenossen gebunden,soweit sich diese im Rahmen der Gesetze hal-
ten. 
Der Gemeinderat ist befugt, in eigener Zuständigkeit dringende Angele-2.
genheiten zu erledigen und unaufschiebbare Geschäfte zu vollziehen. 
Der Gemeinderat hat insbesondere folgende Aufgaben zu erfüllen: 3.

Einberufung und Leitung der Versammlung der Jagdgenossen, a)
Durchführung der Beschlüsse der Versammlung der Jagdgenossen, b)
Führung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, einschließlich c)
der Bestellung eines Kassen- und Rechnungsprüfers,  
Führung des Schriftwechsels und Beurkundung von Beschlüssen,  d)
Vornahme der öffentlichen Bekanntmachungen bzw. ortsüblichen e)
Bekanntgaben, 
Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, f)
Abschluss einer Zielvereinbarung über den Abschuss von Rehwild im g)
Pachtgebiet, 
Entscheidung über das Einvernehmen zum Abschussplan, h)
Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zu Anträgen auf Befriedung i)
von Grundflächen aus ethischen Gründen, 
Abrundung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks. j)

§ 12 
Verzeichnis der Jagdgenossen ( Jagdkataster) 

Der Gemeinderat hat ein Verzeichnis aller Mitglieder der Jagdgenossen-1.
schaft ( Jagdgenossen), unter Angabe der jeweiligen Grundflächenanteile 
am gemeinschaftlichen Jagdbezirk ( Jagdkataster), zu erstellen. 
Das Verzeichnis ist jeweils mindestens vor der Einberufung einer neuen 2.
Jagdgenossenschaftsversammlung fortzuschreiben.  

§ 13 
Verfahren bei der Jagdverpachtung 

Der gemeinschaftliche Jagdbezirk wird durch freihändige Vergabe und Ver-
längerung laufender Pachtverträge verpachtet. 

§ 14 
Abschussplanung 

Soweit die Festsetzung eines Abschussplans erforderlich ist, legt der 
Gemeinderat den von den Jagdausübungsberechtigten für das kommende 
Jagdjahr (§ 19) oder für die kommenden zwei oder drei Jagdjahre aufgestell-
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ten Abschussplan auf die Dauer von einer Woche zur kostenlosen Einsicht-
nahme für Mitglieder der Jagdgenossenschaft aus. Er wird beim Bürgermeis-
teramt Merzhausen ausgelegt und kann dort während der Sprechzeiten ein-
gesehen werden. Ort und Dauer der Auslegung werden mindestens eine 
Woche vorher ortsüblich bekannt gegeben. Die Jagdgenossen können gegen 
den Abschussplan innerhalb der Auslegungsfrist Einwendungen erheben. 
Der Gemeinderat wird die Einwendungen, einschließlich eventueller Ände-
rungsvorschläge, im Abschussplan vermerken. 

§ 15 
Anteil an Nutzungen und Lasten 

Die Höhe der Beteiligung der Jagdgenossen an den Nutzungen und Aufwen-
dungen der Jagdgenossenschaft richtet sich nach dem Verhältnis ihrer jagd-
lich nutzbaren Grundstücke zur gesamten Jagdnutzfläche des gemeinschaft-
lichen Jagdbezirks. 

§ 16 
Verwendung des Reinertrages 

Die Versammlung der Jagdgenossen hat beschlossen, dass der Reinertrag 1.
aus der Jagdnutzung, sofern erforderlich, für die Wildschadenregulierung 
herangezogen werden muss. Dann noch verbleibende Beträge sollen für 
die Anschaffung von Gerätschaften (z. B. Böschungsmulcher oder maschi-
neller Kehrbesen) der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Dann 
noch verbleibende Beträge werden dann der Wegeunterhaltung zuge-
führt.  
Jedes Mitglied der Jagdgenossenschaft, das diesem Beschluss nicht zuge-2.
stimmt hat, kann die Auszahlung seines Anteils am Reinertrag verlangen. 
Der Anspruch erlischt, wenn er bis zum Ablauf eines Monats nach 
Bekanntmachung der Beschlussfassung nicht schriftlich oder mündlich zu 
Protokoll beim Gemeinderat geltend gemacht wird. 
Für die Bearbeitung eines form- und fristgerecht gestellten Antrags nach 3.
Nr. 2 wird eine Gebühr in Höhe von 20 Euro pro Auszahlungsantrag erho-
ben und mit dem Anteil am Reinertrag verrechnet. Für die Erhebung der 
Gebühr gelten die Vorschriften der Verwaltungsgebührensatzung der 
Gemeinde Merzhausen entsprechend. Die Zurückweisung nicht form- und 
fristgerecht gestellter Auszahlungsanträge erfolgt gebührenfrei. 
Entfällt auf einen Jagdgenossen ein geringerer Reinertrag als 50 Euro, so 4.
wird die Auszahlung erst fällig, wenn der Betrag durch Zuwachs mindes-
tens 50 Euro erreicht hat; unberührt hiervon bleiben die Fälle, in denen 
der Jagdgenosse aus der Jagdgenossenschaft ausscheidet. 

§ 17 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie Kassen- und 

Rechnungsprüfung 
Ein besonderer Haushaltsplan für die Jagdgenossenschaft wird nicht auf-1.
gestellt. 
Die Einnahmen und Ausgaben der Jagdgenossenschaft sind, voneinander 2.
getrennt (Bruttoprinzip), unter Angabe von Tag (Datum) und Grund der 
Zahlung sowie des Zahlungspflichtigen bzw. Empfangsberechtigten in 
einem Kassenbuch aufzuführen. Für jedes Wirtschaftsjahr (§ 19) ist ein 
neues Kassenbuch anzulegen. Die Kassenbücher sind jeweils zum Ende 
des Wirtschaftsjahres mit der Ausweisung des Reinertrags abzuschließen. 
Die abgeschlossenen Kassenbücher sind dem vom Gemeinderat bestell-
ten Kassen- und Rechnungsprüfer vorzulegen. Der Prüfer hat in angemes-
senen Zeitabständen, in der Regel jedoch spätestens nach sechs Jahren, 
in einer Kassenbestandsaufnahme zu ermitteln, ob der Kassenistbestand 
mit dem Kassensollbestand übereinstimmt, der Zahlungsverkehr, die Kas-
sengeschäfte und die Buchführung ordnungsgemäß erledigt werden, ins-
besondere die Einnahmen und Ausgaben rechtzeitig und vollständig ein-
gezogen oder geleistet werden. 

§ 18 
Umlage 

Reichen die Mittel der Jagdgenossenschaft, einschließlich etwaiger Rück-1.
lagen, zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten nicht aus, so kann die Ver-
sammlung der Jagdgenossen die Erhebung einer Umlage beschließen. 
Eine solche Situation ist insbesondere dann gegeben, wenn bei einem 
Rechnungsabschluss nach § 17 Nr. 2 festgestellt wird, dass die Ausgaben 

die Einnahmen überschritten haben. 
Die Beiträge zur Umlage der Jagdgenossen werden binnen eines Monats 2.
nach Bekanntgabe des Beschlusses der Jagdgenossen gemäß Nr.1 zur 
Zahlung an die Jagdgenossenschaft fällig. 
Umlagebeiträge, die nicht fristgemäß bezahlt werden, können wie 3.
Gemeindeabgaben beigetrieben werden. 

§ 19 
Wirtschaftsjahr 

Das Wirtschaftsjahr ( Jagdjahr) läuft vom 1. April bis 31. März. 
§ 20 

Bekanntmachungen 
Die Einberufung der Versammlung der Jagdgenossenschaft (§  6) und die 
Auslegung des Abschussplans (§  14) werden im Mitteilungsblatt der 
Gemeinde Merzhausen bekannt gegeben. 

§ 21 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung in 1.
Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung der Gemeinde Merz- 2.
hausen über die Versammlung von durch den Gemeinderat verwalteten 
Jagdgenossenschaften und deren Aufgaben und Strukturen vom 
10. Dezember 2003 außer Kraft.  

Merzhausen, den 30. Juni 2021 
Dr. Christian Ante – Bürgermeister 

Amtliche Nachrichten  

Allgemeinverfügung der Gemeinde Merzhausen 
zur Regelung des Aufenthalts in der Ortsmitte 

Die Gemeinde Merzhausen erlässt gemäß §§ 1, 3 Polizeigesetz Baden-Würt-
temberg (PolG) folgende Allgemeinverfügung: 

Das Abspielen von Musik ist im Geltungsbereich dieser Allgemeinver-1.
fügung (kurz: Ortsmitte) in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr untersagt. 
Von dieser Regelung ausgenommen sind durch die Gemeinde genehmig-
te Veranstaltungen. 
Die Nutzung der Spielgeräte in der Ortsmitte ist in der Zeit von 22:00 bis 2.
06:00 Uhr nicht gestattet. 
Das Springen mit dem Fahrrad ist in der Ortsmitte nicht erlaubt. 3.
Der Geltungsbereich für diese Verbote richtet sich nach dem beigefügten 4.
Lageplan. Dieser ist Bestandteil der Allgemeinverfügung. 
Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1., 2. und 3. wird nach § 80 Abs. 2 5.
Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung angeordnet. Ein eventuell 
eingelegter Widerspruch hat somit keine aufschiebende Wirkung.  
Für den Fall der Nichtbeachtung der Ziffer 1. wird ein Zwangsgeld in Höhe 6.
von 100 Euro angedroht. 
Für den Fall der Nichtbeachtung der Ziffern 2. und 3. wird ein Zwangsgeld 7.
von mindestens 40 Euro angedroht. 
Diese Allgemeinverfügung gilt an dem Tag, der auf die ortsübliche 8.
Bekanntmachung folgt, als bekannt gegeben (§ 41 Absatz 4 Satz 4 Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetz).  

Begründung: 
Die Ortsmitte Merzhausens ist sowohl tagsüber als auch nachts beliebter 
Treffpunkt und Aufenthaltsort. Bis zu einem gewissen Grad ist die Belebung 
der Ortsmitte gewollt und erwünscht. Allerdings findet sie dort ihre Grenzen, 
wo Andere in ihrem Aufenthalt oder ihrem Zuhause gestört, belästigt oder 
gefährdet werden. 
In letzter Zeit kam es vermehrt zu Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in 
der Ortsmitte.  
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So wurde am 18. Mai 2021 nachts das offene Bücherregal bei der Sporthalle 
angezündet. In der Nacht vom 19. auf den 20. Mai 2021 wurde in der Orts-
mitte ein Baum mutwillig zerstört. Des Weiteren gibt es regelmäßig Polizei-
einsätze und Anwohnerbeschwerden wegen nächtlicher Ruhestörungen. 
Auch häufen sich Beschwerden von Nutzern der Ortsmitte, die sich durch mit 
dem Fahrrad Springende gestört und gefährdet sehen. 
Nach den §§ 1 und 3 PolG ist es Aufgabe der Polizei, von dem Einzelnen und 
dem Gemeinwesen Gefahren abzuwenden, durch die die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung gefährdet wird. Die Polizei hat dazu diejenigen Maßnah-
men zu treffen, die ihr nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlich erschei-
nen. 
Die Untersagung des Abspielens von Musik und der Nutzung der Spielgeräte 
in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr ist zur nächtlichen Befriedung der Orts-
mitte geeignet, erforderlich und angemessen. 
Die Untersagung ist geeignet, nächtliche Ruhestörungen zu reduzieren, da 
die hauptsächliche nächtliche Lärmbelästigung durch laute Musik und die 
Nutzung der Spielgeräte ausgeht. 
Sie ist auch erforderlich, da sie den geringsten Eingriff zum Zwecke der 
Befriedung des Platzes darstellt. Mildere Mittel sind nicht ersichtlich. Eine 
Erlaubnis zum Abspielen von leiser Musik ist kein geeignetes milderes Mittel, 
da die Wahrnehmung hierbei subjektiv und damit zur Durchsetzung der 
Befriedung des Platzes zu unbestimmt ist. Die Untersagung zum Abspielen 
der Musik und zur Nutzung der Spielgeräte ist ein milderes Mittel als ein 
komplettes Aufenthaltsverbot und ist sowohl zeitlich als auch räumlich auf 
den erforderlichen Umfang beschränkt.  
In Anbetracht der gewichtigen zu schützenden Rechtsgüter ist die Untersa-
gung zum Abspielen der Musik und zur Nutzung der Spielgeräte schließlich 
auch angemessen. Die Durchsetzung der Nachtruhe zum Schutz der Anwoh-
ner ist höher anzusehen als die allgemeine Handlungsfreiheit der Besucher, 
auch nachts noch in der Ortsmitte Musik abzuspielen oder die dortigen Spiel-
geräte zu nutzen. 
Das Verbot des Springens mit dem Fahrrad ist zur Minimierung der Verlet-
zungsgefahr Dritter geeignet, erforderlich und angemessen.  
Das Verbot ist geeignet, die Verletzungsgefahr Dritter zu minimieren, da so 
das unvermittelte und oft unkontrollierte Springen entfällt. Dadurch werden 
insbesondere die sich dort aufhaltenden Kleinkinder geschützt. 
Es ist auch erforderlich, da es den geringsten Eingriff zur Minimierung der 
Verletzungsgefahr Dritter darstellt. Mildere Mittel sind nicht ersichtlich. Die 
Untersagung ist ein milderes Mittel als ein komplettes Fahrradverbot. Das 
bloße, umsichtige Fahrradfahren bleibt in der Ortsmitte gestattet. 
In Anbetracht der gewichtigen zu schützenden Rechtsgüter ist die Untersa-
gung des Springens mit dem Fahrrad schließlich auch angemessen. Das 
Anrecht auf körperliche Unversehrtheit Dritter ist höher anzusehen als die 
allgemeine Handlungsfreiheit der Besucher, ihr Fahrrad entgegen der Zweck-
bestimmung zu nutzen. 
Es ist gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung im 
überwiegenden öffentlichen Interesse geboten, die sofortige Vollziehung 
der Ziffern 1. bis 3. anzuordnen. Die geschilderten Straftaten, Gefährdungen 
und Ordnungsstörungen müssen sofort unterbunden werden.  
Wegen der Bedeutung der zu schützenden Rechtsgüter kann nicht zugewar-
tet werden, bis ein Hauptsacheverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. 
Das private Interesse von Personen, nachts in der Ortsmitte zu verweilen 
und hierbei Lärm zu verursachen bzw. mit dem Fahrrad zu springen, muss 
deshalb hinter dem öffentlichen Interesse an der Aufrechterhaltung der 
Sicherheit und Ordnung zurückstehen.  
Zur Durchsetzung der Ziffern 1. bis 3. dieser Allgemeinverfügung kommt die 
Androhung eines Zwangsgeldes als das mildeste geeignete Zwangsmittel in 
Betracht. Die Höhe der angedrohten Zwangsgelder beruht auf der Bedeu-
tung potenzieller Verstöße gegen die angeordneten Maßnahmen und ist zu 
deren Durchsetzung ebenfalls erforderlich und angemessen. 
Rechtsbehelfsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, 
in elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 des Landesverwaltungsverfah-

rensgesetzes oder zur Niederschrift bei der Gemeinde Merzhausen, Fried-
hofweg 11, 79249 Merzhausen, zu erheben.  

 

Merzhausen, 23. Juli 2021  

Dr. Christian Ante – Bürgermeister 

 

Aus dem Gemeinderat vom 22. Juli 2021 

Verpflichtung von Senta-Maria Töppler und Neubesetzung von Gremien 

Der Gemeinderat stellte in seiner letzten Sitzung fest, dass Senta-Maria 
Töppler zum 1. Juli 2021 als Ersatzperson innerhalb der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen für die ausgeschiedene Ulrike Zimmer für den Rest der Amts-
zeit in den Gemeinderat nachrückt. Bürgermeister Dr. Christian Ante begrüß-
te die Neu-Gemeinderätin im Gremium, wies sie auf die Wichtigkeit und 
Bedeutung der Tätigkeit hin und belehrte sie über die ihr aus der Übernahme 
des Amtes erwachsenden Pflichten, bevor er sie förmlich zu ihrem Amt ver-
pflichtete. 

Sommerpause! 
Die nächste Ausgabe  

erscheint am 27. August. 
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Bürgermeister Christian Ante nimmt Neu-Gemeinderätin Senta-Maria Töpp-
ler den Handschlag ab. (Foto: Gemeinde Merzhausen) 
Durch den Wechsel im Gemeinderat konnte auch die Besetzung der Gremien 
neu geregelt werden, wobei die im Gemeinderat vertretenen Fraktionen der 
CDU, FBG und SPD keine Veranlassung sahen, die bisherige Bestellung ihrer 
Vertreter zu verändern. Die Fraktion der Bündnis 90/Die Grünen hat die 
Besetzung der Gremien neu geregelt. Die Zusammensetzung kann unter 
www.merzhausen.de eingesehen werden. 
Standort eines Gartenhauses mit Sauna abgelehnt,  
Zustimmung für Baugrenzenüberschreitung mit Balkonen  
Hinsichtlich eines Bauvorhabens für ein Gartenhaus mit Sauna im Friedhof-
weg hat der Gemeinderat das Einvernehmen nicht erteilt, da es sich außer-
halb des Baufensters befindet und kein Präzedenzfall geschaffen werden 
sollte. Gegen eine Umplanung und Umsetzung innerhalb des ausreichend 
bemessenen Baufensters bestünden hingegen keine Einwände. Demgegen-
über stimmte das Gremium für ein Bauvorhaben im Laimacker, mit dem eine 
Wohnraumerweiterung realisiert werden soll, einer geringfügigen Baugren-
zenüberschreitung mit Balkonen zu. 
Vergabe von Pflegearbeiten für gemeindeeigene Flachdächer 
Die Gemeinde Merzhausen verfügt über extensive Dachbegrünungen auf 
verschiedenen öffentlichen Objekten wie der Seniorenwohnanlage Hilde-
gard-Haussmann-Haus, der Sporthalle, dem Rathaus, der Tiefgaragenabfahrt 
oder dem FORUM. 
Die Anlagen, welche neben dem hohen ökologischen Wert auch der Erhal-
tung der Bausubstanz dienen, bedürfen dringend einer Unterhaltungspflege. 
Hierzu wurden Angebote eingeholt, wobei jedoch lediglich zwei Firmen ein 
Angebot eingereicht haben. Mit der Erstpflege, zwei Pflegegängen pro Jahr 
im Rahmen der Unterhaltungs- und Entwicklungspflege für 6.250 Euro, und 
der erstmaligen Anbringung von notwendigen Abschlagseinrichtungen zur 
Absturzsicherung auf den älteren Bestandsgebäuden (einmalig rund 20.000 
Euro), sowie deren jährlicher Überprüfung wurde die Firma Flordesign aus 

Freiburg als günstigster Bieter beauftragt. 
Zuschuss für Außenspielgelände der Katholischen Kindertagesstätte  
St. Gallus und Zustimmung für die Generalsanierung des Spielplatzes 
„Zum Baumgarten“ 
Das Außenspielgelände der Katholischen Kindertagesstätte St. Gallus konnte 
seit der Eröffnung der Einrichtung vor rund vier Jahren seitens des Trägers 
nicht endgültig fertig gestellt werden, weshalb der Elternbeirat nun in 
Abstimmung mit der Gemeinde ein Gesamtkonzept erstellt hat, welches in 
mehreren Abschnitten über die nächsten Jahre hinweg umgesetzt werden 
soll. Der erste von drei Abschnitten mit einer Wasserlandschaft als Schwer-
punkt soll bereits dieses Jahr angegangen werden. Die entstehenden Kosten 
sollen zu je einem Drittel zwischen der Katholischen Kirche als Träger, den 
Eltern und der politischen Gemeinde aufgeteilt werden. Der Gemeinderat 
stimmte einer Mitfinanzierung der Kosten für die Ertüchtigung der Wasser-
landschaft im Außengelände der Katholischen Kindertagesstätte St. Gallus 
in Höhe von ca. 38.000 Euro zu einem Drittel zu, ebenso – allerdings nach 
kontroverser Debatte – einer Vorfinanzierung des Trägeranteils. Dem 
Gemeinderat war es wichtig zu betonen, dass man in der Vergangenheit sei-
nen Beitrag geleistet und den aktuellen Zustand nicht zu vertreten hat. Nun 
möchte man die Eltern bei ihrem Impuls unterstützen. 
Nachdem zuletzt die Spielplätze „Großacker“ und „Ortsmitte“ saniert wur-
den, steht nun der Spielplatz „Zum Baumgarten“ zur Generalüberholung an. 
Da der Spielplatz gut angenommen wird, soll er im Wesentlichen so erhalten 
bleiben und lediglich punktuell ergänzt werden. Dabei ist vorgesehen, das 
vorhandene Spielhaus mit Edelstahlrutsche sowie die Doppelschaukel zu 
erneuern, ein Bodentrampolin mit geschlossener Gummimatte einzubauen 
und eine Wasserspielanlage mit Kurbelpumpe zu errichten. Auch die 
Bepflanzung soll entsprechend angepasst werden. Mit der Umgestaltung 
und Generalsanierung, für die Kosten von rund 80.000 Euro veranschlagt 
werden, wird voraussichtlich im Herbst 2021 begonnen. Durch die Erstellung 
der Konzeption seitens des Bauhofs konnten Planungsleistungen von 
20.000 Euro eingespart werden. 
Die Unterstützung beider Maßnahmen stellt ein weiteres deutliches Zeichen 
für die Bedeutsamkeit der Kinder- und Jugendarbeit in Merzhausen dar und 
drückt die hohe Wertschätzung der Gemeinde dafür aus.  
Trauungen nun auch im FORUM Merzhausen möglich 
Bisher finden Trauungen im Trauzimmer im 1. Obergeschoss des Rathauses 
Merzhausen statt. Dort ist aufgrund der Größe des Raums die Gästeanzahl 
(außerhalb von Corona) auf etwa 20 Personen begrenzt. Da die Nachfrage 
nach Trauungen mit mehr Gästen wächst, wird diesem Anliegen Rechnung 
getragen, indem nun weitere, größere Räume für Trauungen gewidmet wur-
den. Dies betrifft sowohl den Bürgersaal, der bisher schon im Einzelfall als 
Ausweichmöglichkeit genutzt wurde, als auch den kleinen Saal im FORUM 
Merzhausen, die nun beide für Trauungen genutzt werden können. Beim 
kleinen Saal ist eine anschließende Feier im FORUM denkbar, aber nicht 
zwingend Voraussetzung. Für die Nutzung der Räumlichkeiten werden Kos-
ten entsprechend der Entgeltordnung für Räumlichkeiten der Gemeinde 
Merzhausen in Rechnung gestellt. Eine kostenfreie Alternative gibt es wei-
terhin im bisherigen Trauzimmer im Rathaus. 
Haushaltszwischenbericht zeigt strukturelles Defizit im Ergebnishaushalt 
Debatte um Erhöhung der Grundsteuer muss geführt werden 
Rechnungsamtsleiterin Doris Ebner präsentierte dem Gemeinderat einen 
Zwischenbericht zur Haushaltslage der Gemeinde Merzhausen. Dabei muss-
te mithilfe der „Brille“ des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts festgestellt 
werden, dass für ein dauerhaft nachhaltiges Wirtschaften strukturelle Ände-
rungen erforderlich sind, da es im Ergebnishaushalt auf Sicht nicht gelingt, 
die Abschreibungen zu erwirtschaften. Zu viele Aufgaben, ein zu geringer 
Personalbestand in der Verwaltung und eine nicht auskömmliche Finanzie-
rung haben für ein Ungleichgewicht gesorgt, welches durch eine sich 
abzeichnende Erhöhung der Kreisumlage künftig sogar noch verstärkt wird. 
Weiter befeuert wird diese Entwicklung durch die Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie. Gleichwohl steht Merzhausen im Vergleich mit anderen Kom-
munen noch gut da, quasi als Einäugiger unter den Blinden. Dennoch wird 
man im Rahmen der Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 nicht umhinkom-
men, über eine Grundsteuererhöhung zu diskutieren, da ansonsten der hohe 
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Stand der öffentlichen Daseinsvorsorge vor Ort langfristig nicht gesichert ist. 
Appell zur Abschaffung, Herstellung und Besitz von Atomwaffen:  
Gemeinde stellt FORUM für Podiumsdiskussion zur Verfügung  
Die SPD-Fraktion im Merzhauser Gemeinderat hatte den Antrag gestellt, sich 
dem ICAN-Städteappel zur Abschaffung, zur Herstellung und zum Besitz von 
Atomwaffen anzuschließen. Zwar ist die vorgesehene Resolution grundsätz-
lich zu begrüßen, allerdings besteht für Gemeinden keine Befassungskom-
petenz für allgemeinpolitische Fragen, da Gemeinden nur ein kommunalpoli-
tisches und kein allgemeines politisches Mandat besitzen. Neben der recht-
lichen Frage ist es außerdem auch aus praktischen Gründen nicht sinnvoll, 
neben den ohnehin äußerst umfangreichen kommunalpolitischen Aufgaben 
zusätzliche Diskussionen und Beschlüsse zu Sachverhalten herbeizuführen, 
bei denen gar keine Zuständigkeit besteht. Ein konkreter Beschluss zu die-
sem Thema wurde deshalb abgelehnt. Aufgrund der Bedeutsamkeit der The-
matik sprach sich der Gemeinderat jedoch dafür aus, die Debatte im Rahmen 
in einer Podiumsdiskussion mit den Bundestagskandidaten zu ermöglichen 
und hierfür das FORUM entgeltfrei zur Verfügung zu stellen. Die Organisation 
dieser Veranstaltung soll den jeweiligen Ortsverbänden der Parteien oblie-
gen. 
Lüftungsanlagen in der Hexentalschule: 
Fest verbaute Geräte werden als nachhaltigere Lösung angesehen 
Nicht erst seit der Corona-Pandemie sind Lüftungsanlagen in der Hexental-
schule Thema. So wurden bereits in zwei Schulräumen fest installierte Lüf-
tungsgeräte mit Kühlung eingebaut, welche sich aktuell im Testbetrieb 
befinden und die kritischen Temperaturen gerade im Obergeschoss abmil-
dern sollen. Da im Rahmen der anstehenden Gebäudesanierung im Alois-
Rapp-Haus bereits die Installation von fest verbauten Lüftungsgeräten 
beschlossen ist, kam man in Abstimmung mit der Schulleitung und dem 
Elternbeirat überein, aus Nachhaltigkeitsgründen auf einen Erwerb von 
mobilen Lüftungsgeräten zu verzichten. Allerdings soll die Umsetzung nun 
unmittelbar erfolgen und nicht wie ursprünglich vorgesehen erst im Jahr 
2025. Derzeit laufen deshalb Abstimmungsgespräche mit der Gemeinde Au, 
die ebenfalls Schulträger der Hexentalschule ist. 

Allgemeine Nachrichten  

 

Sprechstunde des Bürgermeisters  
Die nächsten Sprechstunden bei Bürgermeister Dr. Christian Ante finden am  
Mittwoch, 4. August und Mittwoch, 11. August 2021 17:00 bis 18:00 Uhr 
im Rathaus Merzhausen, Zimmer 26 (OG) statt. 
Grundsätzlich können jede Bürgerin und jeder Bürger direkt mit dem  
Bürgermeister ihre Angelegenheiten besprechen. Der Zeitumfang sollte aus 
Rücksicht auf die weiteren Besucher der Sprechstunde nicht länger als  
20 Minuten betragen.  
Sonstige Terminvereinbarungen bitte unter Tel. 0761 40161–48 (Frau Asal-
Regele). 

Begegnungsstätte  

Träger: Gemeinde Merzhausen 
Betriebsträger: Kath. St. Gallus Pfarrei Merzhausen 

Evang. Johannespfarrei Merzhausen 
Hexentäler Dorfspatzen 

Die Begegnungsstätte Merzhausen, St. Galler Straße 10a, 
Evang. Gemeindezentrum, bietet Kurse und Aktivitäten für Senioren an. 
Telefon in der Begegnungsstätte: 4 09 73 11 
Leiterin: Frau Maria Bach, Tel. 40 26 49 
Ansprechpartner sind die jeweiligen Kursleiter. 

GEIMPFT, GETESTET, GENESEN 
Die Kurse der Begegnungsstätte können wieder beginnen, natürlich zu den 
öffentlichen Corona- 
Bedingungen: GGG (wird dokumentiert), mit Mundschutz. Wir freuen uns 
über den Neuanfang! 
MONTAG 
Kreativ 
Hildegard-Haussmann-Haus, 10:00 – 11:00 Uhr 
(Beginn später) 
Leitung: Fr. Gudrun Kollnig, Tel. 40 84 33 
Tanzen 
Kath. Pfarrzentrum, 15:00 – 16:00 Uhr 
Leitung: Fr.Monika Maier, Tel. 44 54 64 
DIENSTAG 
Fitness-Gymnastik 
Kath. Pfarrzentrum, 9:30 Uhr – 10:30 Uhr 
Leitung: Fr. Thekla Tröscher, Tel. 07665 / 85 65 
MITTWOCH 
Gedächtnistraining 
Hildegard-Haussmann-Haus, 10:00 – 11:30 Uhr 
Leitung: Fr. Dorothea Kluckert, Tel. 0170-5535262 
Wandern 
1x im Monat (muss zur Zeit leider ausfallen). 
Leitung: Hr. Volker Mutz, Tel. 40 49 69 
DONNERSTAG 
Englisch 
Johanneskirche, kl. Saal, 10:00 – 11:00 Uhr 
Leitung: Fr. Rosemary Heigl-Williams, Tel. 48 80 40 46 
FREITAG 
Schwimmen 
Bürgerbad, 10:00 – 10. 30 Uhr 
Leitung: Hr. Peter Kappus, Tel. 40 41 77 
Computerkurse 
Kath. Pfarrzentrum 
Leitung: Hr. Dr. Joachim Kopp, Tel. 40 84 56 
Beginn nach Absprache 
Änderungen vorbehalten. 

Vereine  

forum jazz Konzerte im FORUM Merzhausen • Es geht (endlich) wieder 
los! – LBT Trio am 23 SEP 2021 im Rahmen des Freiburger Jazzfestivals • 
Die Corona-Killer-Band • Minimal TECHNO-Jazz • Groove ohne Ende.  
PREISGEKRÖNT: GEWINNER NACHWUCHS-JAZZPREIS • 50. Jazzwoche Burg-
hausen 2019 – GEWINNER BMW JAZZ-AWARD 2018 
LBT – was verbirgt sich hinter diesen Buchstaben? Eigentlich nichts anderes 
als ein Trio mit Klavier, Kontrabass und Schlagzeug. Aber nur auf den ersten 
Blick! Inhaltlich gehen die Drei komplett neue Wege. Leo Betzl am Piano, 
Sebastian Wolfgruber an den drums und der Bassist Maximilian Hirning bre-
chen auf zu neuen musikalischen Horizonten und haben mit ihrer Musik die 

Wiedervermietungsprämie für Wohnun-
gen, die nach mindestens neunmonatigem  

Leerstand „wiedervermietet“ werden 

Sind Sie Eigentümer einer Wohnung in Merzhausen? Stand oder steht 
diese seit mindestens neun Monaten leer und wird oder soll wieder ver-
mietet werden? Die Gemeinde Merzhausen honoriert die Wiederver-
mietung unter bestimmten Voraussetzungen durch einen finanziellen 
Bonus. 

Bei Interesse wenden Sie sich an Frau Vougioukalaki im Bauamt  
Merzhausen (2. OG im Rathaus, Zimmer 23, Tel. 0761 40161-62, 

E-Mail: vougioukalaki@merzhausen.de).
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Szene komplett aufgemischt. Da gerät der Jazz sprichwörtlich aus den 
Fugen! 
Der LBT Sound groovt ohne Ende und Einflüsse wie Nik Bärtsch oder John 
Hopkins sind unverkennbar und prägen nicht zuletzt das Jazz-Techno Pro-
gramm der Band. Es bewegt sich was in der Szene und, wenn man denn eine 
neue Schublade aufmachen will; Jazz-Techno ist ein Genre, das LBT nicht nur 
spielt, sondern maßgeblich begründet hat. Es mag Vorreiter geben wie Por-
tico oder GoGo Penguin, aber diesen Bands fehlt in letzter Konsequenz die 
Kompromisslosigkeit, mit der LBT hier zu Werke geht. Die Idee Techno mit 
Jazz zu verbinden, unabhängig von der instrumentalen Herausforderung, 
mag vielleicht Puristen verstören, aber was hier passiert treibt den Jazz in 
neue Gefilde und prägt eine komplett neue Ära! Wohlbemerkt: bei LBT wird 
rein akustisch musiziert, ohne elektronischen Schnickschnack. LBT-Trio; eine 
absolute Entdeckung. Top-Sound und Top Stimmung im FORUM Merzhausen 
garantiert.  
Do. 23 SEP 2021 – 20:00 Uhr – FORUM Merzhausen. Tickets ab 14 Euro. 
forumjazz.de / reservix.de / GeBüSch Merzhausen / BZ Ticket Badische Zei-
tung am Martinstor. 

KLAUS PAIER & ASJA VALCIC – VISION FOR TWO • 10 YEARS • Jubiläums-Kon-
zert. Feiern Sie mit! FORUM Merzhausen • Fr. 15. Oktober 2021 • 20:00 
Uhr 
Seit zehn Jahren machen der Akkordeonist Klaus Paier und die Cellistin 
Asja Valcic im Duo Musik, die Publikum wie Kritik begeistert: „Atemberau-
bend“ urteilt zum Beispiel Der Spiegel, ein „packendes Zusammenspiel“ hört 
der britische Guardian. Ihre gemeinsame Reise begann 2009 mit dem Debüt 
„À Deux“. Seitdem haben Paier und Valcic die Kombination Akkordeon-Cello 
zu einem unvergleichlichen Klangerlebnis entwickelt.  
„Dieses Duo zeigt einmal mehr, wie zeitlos und grenzüberschreitend es sich 
mit Jazz als Basis musizieren lässt. Einander zuhören, miteinander kommuni-
zieren, Ideen des anderen weiterstricken – so gut wie Paier und Valcic 
bekommen das nur wenige andere Zweierformationen hin.“ – Jazz thing  
 „Paier & Valcic verbinden mit einer geradezu traumwandlerischen Sicherheit 
Kontinente auf musikalische Art und Weise. […] Ein Album der ganz beson-
deren Art auf dem sich die beiden Musiker ganz einfach perfekt ergänzen.“ 
– Hifi Stars (DE) 
 „Frisch, agil und vor musikalischer Kraft strotzend.“ – Concerto (AT) 
 „Zwei erfahrene Virtuosen, die seit zehn Jahren den musikalischen Kosmos 
von Klassik bis Jazz ergründen und dabei erzeugen zu zwei wahrhaft cine-
astische Passagen voller schöner, ausgefallener Stimmungen.“ – MDR Kultur 
(DE) 
Fr. 15. Oktober 2021 – 20:00 Uhr – FORUM Merzhausen. Tickets ab 17 Euro. 
forumjazz.de / reservix.de / GeBüSch Merzhausen / BZ Ticket Badische Zei-
tung am Martinstor. 

MAYBEBOP – Ziel:los! Das neue Programm. Vier Typen • Vier Mikrofone. 
FORUM Merzhausen • Do. 28. Oktober 2021 • 20:00 Uhr  
 Vier Typen. Vier Mikrofone. Deutsche Texte. Bestes Entertainment. MAYBE-
BOP. Die Presse schreibt, dass niemand ihrer entwaffnend ungekünstelten 
Art und ihrer Spielfreude widerstehen kann. Dass der Vokalvierer von Pro-
gramm zu Programm an Reife gewinnt, ohne an Frische und Unterhaltungs-
wert zu verlieren. Dass Ihre doppelbödigen Songs ins Ohr gehen, Position 
beziehen und den Nerv der Zeit treffen. Dass sie stilistisch keinerlei Limitie-
rungen kennen. Dass das Licht- und Sounddesign Maßstäbe setzt. Die Wahr-
heit ist: Die Jungs von MAYBEBOP langweilen sich einfach schnell. Sie suchen 
ständig nach neuen Herausforderungen, um sich bei Laune zu halten und das 
Publikum zu überraschen. Es gibt kein Drehbuch, jeder Abend ist unver-
braucht und einzigartig, jede Konzertminute feiert den Moment. Alles, nur 
kein Stillstand. Das erklärte Ziel: Los! MAYBEBOP muss niemandem mehr 
etwas beweisen. Ziel:los! ist das zehnte Bühnenprogramm nach siebzehn 
gemeinsamen Jahren. Die neuen Songs sind erneut unberechenbar und 
legen mal berührend tiefgründig, mal herrlich albern den Finger in kleine 
und große Wunden der Gegenwart. Die Band bleibt ihrem Stil treu, indem 

sie ihn ständig bricht: musikalisch grenzenlos und ganz nebenbei auf sän-
gerisch sagenhaftem Niveau. MAYBEBOP macht übrigens a cappella. Das ist 
aber eigentlich auch egal.  

MAYBEBOP sind: Jan Bürger – Countertenor/ Lukas Teske – Tenor & Beatbox/ 
Oliver Gies – Bariton/ Sebastian Schröder – Bass 

Do. 28. Oktober 2021 – 20:00 Uhr – FORUM Merzhausen. Tickets ab 27 Euro. 
forumjazz.de / reservix.de / GeBüSch Merzhausen / BZ Ticket Badische Zei-
tung am Martinstor. 

Generalversammlung  
des Musikvereins Merzhausen e.V. 

Am 09.07.2021 fand die Generalversammlung des Musikvereins Merzhau-
sen für die Vereinsjahre 2019 und 2020 statt. Aufgrund der aktuellen Coro-
na-Situation wurde Diese im großen Saal des FORUM abgehalten. Die Sitzung 
musste ohne musikalische Umrahmung stattfinden. 

Die Berichte der verschiedenen Vereinsbereiche wurden jeweils gesondert 
für die beiden Jahre vorgetragen. Die Versammlung entlastete den Gesamt-
vorstand für die geleistete Arbeit in den Jahren 2019 und 2020. 

In diesem Jahr hätten die regulären Vorstandswahlen stattgefunden. Auf-
grund der besonderen Situation hat die Versammlung die nächsten Wahlen, 
auf Bitte der Vorstandschaft, auf das Jahr 2022 verschoben. 

Ebenso wurden die Ehrungen der Mitglieder für die beiden vergangenen 
Jahre nachgeholt. 23 Ehrungen mit der Ehrennadel des Vereins in silber und 
gold wurden übergeben. Ebenso die Ernennung von 7 Ehrenmitgliedern. Die 
Ehrungen für die Mitglieder, die diese nicht persönlich entgegennehmen 
konnten, werden wir nachreichen.  

Ein großer Dank der Vorstandschaft ging an die Spender und Gönner des Ver-
eins. Ebenso dankte Präsident Franz Asal Herrn Bürgermeister Dr. Christian 
Ante für die Unterstützung der Gemeinde in den vergangenen Monaten.  

Ihr Musikverein Merzhausen e.V. 

Platzkonzert des Musikvereins Merzhausen 

Der Musikverein Merzhausen lädt Sie spontan am jetzigen Wochenende zu 
einem Platzkonzert auf dem Marktplatz ein. Das Konzert findet am Samstag, 
31.07. um 11 Uhr während des Wochenmarktes statt. Der Eintritt ist frei. Bei 
Regen muss das Konzert leider ausfallen.  

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Ihr Musikverein Merzhausen e.V. 

Liebe Leser 

Bitte berücksichtigen Sie bei  
Ihren Einkäufen oder Ihren  

Aufträgen für Handwerk und 
Gewerbe unsere Inserenten. 

Herzlichen Dank!
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Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Bekanntmachung 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-recht-
liche Religionsgesellschaft  
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG), § 6 
des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldege-
setz und § 18 Meldeverordnung aufgeführten Daten der Mitglieder einer 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die betreffenden Religions-
gesellschaften. Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehöri-
gen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kin-
dern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft angehören. Die Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu 
Vor- und Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, 
Geschlecht oder derzeitigen Anschriften.  
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch gegen 
die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten, die für 
Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung 
wird der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der 
Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Sölden 
eingelegt werden. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr  
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deut-
sche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst 
zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von 
Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 
des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen 
mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift.  
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann 
bei der Gemeinde Sölden eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden 
die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wähler-
gruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen  
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. November 
2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, Wählergruppen 
und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der 
Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so genannte Gruppenaus-
künfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter 
der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, 
sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache. Die Geburtsdaten der Wahl-
berechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, 
der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer 
Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.  
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Sölden eingelegt wer-
den. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wider-
spruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- 
oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk und gegen die 
Datenübermittlung an das Staatsministerium  

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Meldere-
gister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde 
nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über Fami-
liennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubi-
läums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburts-
tag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind 
das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Die Meldebehörde übermittelt 
darüber hinaus gemäß § 12 der Meldeverordnung dem Staatsministerium 
zur Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten 
der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind 
zum Beispiel der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die 
Anschrift sowie das Datum und die Art des Jubiläums.  
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann 
bei der Gemeinde Sölden eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden 
die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf 

Amtliche Nachrichten 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung in den 
Sommerferien 

In den Sommerferien ist das Rathaus in den Wochen vom 01.08.2021 bis 
31.08.2021 an folgenden Tagen für Sie geöffnet: 
montags: von 9:00 – 12:00 h und von 16:00 – 18:00 h, 
dienstags: von 9:00 – 12:00 h 
donnerstags: von 9:00 – 12:00 h 
und nach telefonischer Vereinbarung für Sie da. Herzlichen Dank für Ihr Ver-
ständnis. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Sprechtage der Rentenversicherung 

Die Gemeinde Sölden lässt die Rentenangelegenheiten ihrer Bürgerinnen 
und Bürger direkt vom Versichertenberater der Deutschen Rentenversiche-
rung, Herrn Manfred Rees, bearbeiten.  
Dieser erteilt Auskunft in allen Fragen der Deutschen Rentenversicherung, 
hilft beim Ausfüllen von Formularen, Kontenklärungen und nimmt Renten-
anträge entgegen. 
Die weiteren Sprechtage finden am 23.08.2021, 27.09.2021 und 25.10.2021 
jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr im Sitzungszimmer im Rathaus Sölden, Stau-
fener Straße 4 nach telefonischer Terminvereinbarung statt. 
Vereinbaren Sie Ihren Termin bitte über das Bürgermeisteramt Sölden, Frau 
Sumser/Frau Prinzbach, Tel.: 0761/13780-0. 
Zum Sprechtag sind mitzubringen: 
Versicherungsunterlagen, Personalausweis, Krankenversicherungskarte, 
Steueridentifikationsnummer, Bankverbindung (IBAN + BIC). 
Ihre Gemeindeverwaltung  

Parken auf Geh- und Fahrradwegen 
Das Parken auf Gehwegen sowie auf Fahrradwegen ist grundsätzlich ver-
boten.  
Ausschließlich dort, wo es ausdrücklich durch Verkehrszeichen oder Park-
markierungen erlaubt ist, darf auf Gehwegen bzw. Fahrradwegen geparkt 

Nachrichten aus SÖLDEN GEMEINDE SÖLDEN 
www.soelden.de 
gemeinde@soelden.de

Staufener Str. 4 
79294 Sölden 
Tel.: 0761 13780-0
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werden.  
Ansonsten ist an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren.  
Gehwege sowie Fahrradwege gelten als einziger Schutzraum für die 
schwächsten Verkehrsteilnehmer, wie die Fußgänger und vor allem Kinder. 
Auch Rollstuhlfahrer und Kinderwägen benötigen entsprechende Gehweg-
flächen, die ihnen nicht durch Gehwegparker entzogen werden dürfen. Auch 
Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr müssen zudem den Gehweg 
benutzen, sofern kein Radweg vorhanden ist.  
Parken auf der Fahrbahn macht den Verkehr langsamer und damit sicherer. 
Etwaige Halte- und Parkverbote sind allerdings zu befolgen, weil sie aus 
Gründen der Verkehrssicherheit angeordnet sind.  
Wir bitten um Beachtung.  
Ihre Gemeindeverwaltung 

Allgemeine Nachrichten  

Müllaktion auf dem Bolzplatz 

Leider wird auf dem Areal des Bolzplatzes sowie im angrenzenden Wald-
stück immer wieder illegal Müll entsorgt. Dies ist, vor allem für spielende 
Kinder und Jugendliche, die den Bolzplatz regelmäßig nutzen, sehr unange-
nehm.  
Am 13. Mai 2021 haben die kleinen Kicker des Bolzplatzes in Eigenregie eine 
Aufräumaktion gestartet und neben einem ganzen Sack Müll u. a. auch ein 
Fahrrad gefunden, das mittlerweile wieder an den Besitzer ausgehändigt 
werden konnte.  
Das ist eine tolle Aktion und ein großer Dank geht an die kleinen Helfer. 

 
Um weiterhin einen sauberen und schönen Bolzplatz mit tollen Begegnun-
gen für Groß oder Klein zu erhalten, bitten wir alle Beteiligten nach einem 
Besuch das Areal sauber zu hinterlassen.  
Ihr Markus Rees – Bürgermeister 

Sommerferienbetreuung 2021 
Die Gemeinde Sölden bietet für Grundschulkinder wieder eine Ferienbetreu-
ung an.  
Diese findet vom 29.07.-13.08.2021 und von 06.09.-10.09.2021 in der Zeit 
von jeweils Montag – Freitag von 8:00 Uhr – 13:00 Uhr statt. Bei schönem 
Wetter werden wir versuchen so viel als möglich draußen zu organisieren. 
Die Anmeldung erfolgt wochenweise und kostet 15,00 € pro Tag und Kind. 
Haben Sie Interesse, dann geben Sie uns eine Rückmeldung an kernisoel-
den@t-online.de. Das Programm wird auf der Homepage der Gemeinde Söl-
den veröffentlicht.  
Wir freuen uns über Ihr Interesse. 
Das Team der Kernzeit- und flexiblen Nachmittagsbetreuung 
Regina Wissert 

Die Nachbarschaftshilfe in Ihrer Nähe 

Unser Angebot für Sie: 
Unbürokratische Hilfen z.B. 

Entlastung und Unterstützung bei der Betreuung Ihrer Angehörigen, damit n

Sie etwas freie Zeit für Sich haben 
Bei der Begleitung zum Arzt oder beim Spaziergang n

Beim Einkaufen n

Sie können uns persönlich sprechen:  
Montag, Mittwoch u. Freitag von 9 – 12 Uhr in Bollschweil im Pfarrhaus  
Bitte beachten Sie:  
in der Urlaubszeit vom 26. 07. – 13.08.2021 ist das Büro in Ehrenkirchen 
nicht besetzt.  
Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 07633 / 4065813 
Sie können auch eine E-Mail senden an: hilfe@obere-moehlin.de 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.obere-moehlin.de 

Jubilare 

Unsere Glückwünsche gelten: 
Rolf Noé zum 70. Geburtstag am 10.08. 
Erika Kern zum 90. Geburtstag am 14.08. 
Barbara Schöning zum 80. Geburtstag am 16.08. 
Regine Dollen zum 70. Geburtstag am 17.08. 
Lieselotte Fischer-Rosin zum 75. Geburtstag am 19.08. 
Paul Spiegelhalter zum 85. Geburtstag am 21.08. 
Gabriele Holzmann zum 75. Geburtstag am 26.08. 
Gerlinde Fischer zum 70. Geburtstag am 26.08. 

Die Gemeinde Sölden gratuliert den Jubilaren herzlich und auch denen, die 
hier nicht genannt werden möchten und wünscht weiterhin viel Freude, 
Gesundheit und Geborgenheit im Kreise der Familie und Freunde. 

Vereine  

Was gibt’s neues  
von der SpVgg Bollschweil-Sölden? 

Liebe Vereinsmitglieder*innen, liebe Sponsoren, liebe Freunde und Unter-
stützer der SpVgg, 
in der letzten Zeit war es sehr ruhig um unseren Verein.  
Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Restriktionen waren 
auch bei uns spürbar. Die Spielerinnen und Spieler waren teilweise gezwun-
gen mit dem Trainings- und Spielbetrieb zu pausieren. Es konnten keine Tref-
fen und Veranstaltungen mehr stattfinden und darunter litt natürlich auch 
das Vereinsleben und das Miteinander. Normalerweise würde zu dieser Zeit 
des Jahres das traditionelle Sportwochenende stattfinden. Da dieses aber 
viel Planungsaufwand und eine gewisse Vorbereitungszeit in Anspruch 
nimmt, haben wir uns dazu entschieden dieses auch dieses Jahr nicht statt-
finden zu lassen. Die sich laufend ändernden Corona-Bestimmungen mach-
ten uns eine rechtzeitige Planung unmöglich. Wir sehen dem kommenden 
Jahr positiv entgegen und werden, wenn möglich, auch Vereinsaktivitäten 
für die Mitglieder und Öffentlichkeit anbieten. 
Auch wenn man in den letzten Monaten nicht allzu viel von uns gehört hat, 
lief der Vereinsbetrieb im Hintergrund auf Hochtouren jedoch weiter. So 
erfuhr der Kabinentrakt eine Grundsanierung. Ein Besprechungs- und Mann-
schaftsraum wurde eingerichtet. Die Ballfangzäune am winterfesten Rasen-
platz wurden erweitert. Allen Helfern sei an dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön ausgesprochen. 
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Auch im sportlichen Bereich gibt es Neues zu berichten. Bei der ersten 
Mannschaft gibt es einen Wechsel im Trainerstab. Sebastian Hartmann gab 
sein Amt als Cotrainer ab, da er sich mehr auf sein Lehramtsstudium und das 
damit verbundene Referendariat konzentrieren muss. Wir danken ihm für 
das entgegengebrachte Engagement, die vielen Stunden auf dem Platz und 
die damit verbundene harte Arbeit. Als Spieler bleibt Sebi Hartmann den 
Aktiven glücklicherweise erhalten. Und auch bei personellen Enpässen wir 
er das neue Trainerduo weiterhin unterstützten. Neu im Trainerteam ist 
Mario Kaltenmark.  
Mario äußerste sich zu seiner Entscheidung wie folgt: „Ich freue mich sehr 
auf meine neue Aufgabe und die weitere gemeinsame Zeit mit der Mann-
schaft und meinem Bruder David. Da ich mich bei der SpVgg BS sehr wohl-
fühle und das sportliche Potential des Teams kennen gelernt habe, war es 
für mich eine logische Konsequenz, das sportlich reizvolle Angebot anzuneh-
men, zukünftig als Spielertrainer für den Verein tätig zu sein. An dieser Stelle 
möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei der Vereinsführung für das ent-
gegen gebrachte Vertrauen und bei den Fans für die tolle Unterstützung zu 
bedanken.“ 
Wir freuen uns auf die kommende Saison mit dem neuen Trainerteam um 
Mario Kaltenmark und Benni Schwab. 
Die Aktiven befinden sich aktuell mitten in der Vorbereitung und haben nicht 
nur viel trainiert, sondern schon mehrere Testspiele erfolgreich absolviert. 
Hier ein kleiner Überblick über die Ergebnisse: 
5:1 SpVgg BS – Bahlinger SC U19  
5:1 SV Breisach II – SpVgg B/S II  
8:2 SpVgg Buggingen Seefelden 09 – SpVgg BS  
6:1 SpVgg BS – SpVgg. Alemannia 08 Müllheim  
1:5 FC Freiburg-St. Georgen II – SpVgg BS  
Rothaus-Bezirkspokal: 
1:7 SV Hochdorf – SpVgg BS  
Spielankündigung Rothaus-Bezirkspokal: 
Am kommenden Sonntag trifft unsere erste Mannschaft in der nächsten 
Runde des Rothaus-Bezirkspokals auf den SV St. Peter. Gespielt wird um 
15:00 Uhr in St. Peter. 
Sonntag, 01.08.2021, 15:00 Uhr SV St. Peter – SpVgg Bollschweil Sölden 
Die SpVgg BS wird den vor 5 Jahren begonnenen sportlichen Kurs fortsetzen 
und sich nur punktuell durch auswärtige junge Spieler verstärken, die zum 
bestehenden homogenen Mannschaftsgefüge passen. Hiervon ist der Spiel-
ausschuss bei Finn Buttler überzeugt, der von den A-Junioren des Bahlinger 
SC zur neuen Saison zur SpVgg BS gewechselt ist. 
Die jährliche Mitgliederversammlung findet am Freitag, den 17.09.2021 

um 20 Uhr in der Möhlinhalle in Bollschweil statt. Zuvor ist um 19 Uhr die 
Mitgliederversammlung des Fördervereins vorgesehen.  
Wir laden alle Mitglieder, Ehrenmitglieder Freunde und Gönner recht herzlich 
ein. Anträge für den Hauptverein können schriftlich unter klaus.tibi@web.de 
beim Schriftführer Klaus Tibi bis zum 10.09.2021 eingereicht werden. 
Anträge für die Versammlung des Fördervereins können bis zum 10.09.2021 
an Gerhard Heine, heine@einer-alles-sauber.de gestellt werden. 
Da letztes Jahr eine Zusammenkunft mit so vielen Personen aufgrund der 
Corona-Beschränkungen nicht möglich war, werden die letztjährigen Ver-
sammlungen in diesem Zuge nachgeholt.  
Die Vorstandschaft hat sich in den letzten Monaten sehr viele Gedanken um 
die zukünftige Vereinsführung gemacht und viele Gespräche geführt. Alle 
wichtigen Positionen konnten besetzt werden, sodass wir für die anstehen-
den Wahlen gut aufgestellt sind. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme an den 
Mitgliederversammlungen und auf Absegnung unseres Konzepts.  
Auch im Sponsoring ist einiges geschehen. 
Das Weingut Mangold spendete der zweiten Mannschaft einen neuen Trikot-
satz. Die Firma Scherer Südbaden um Georg Scherer sponserte die Anschaf-
fung neuer Trainingstaschen für die erste und zweite Mannschaft. Der Maler-
betrieb Jürgen Heitz aus Bad Krozingen stellte den Mannschaften Trainings-
shirts zur Verfügung.  
Die SpVgg BS freut sich zudem über die Gewinnung des Beckesepp vom 
Edeka-Markt in Sölden als neuen Sponsor und die damit verbundene Part-
nerschaft. Ein ausführlicher Bericht hierzu erfolgt in Kürze. 
Wir bedanken uns bei allen Partnern recht herzlich für die großzügige 
Unterstützung und das Engagement! 
Hier noch ein Aufruf aus der Jugendabteilung: 
Mädchenfussball bei der SG Ehrenkirchen-Bollschweil: 
Hast du Lust mit uns Fußball zu spielen? Neue Freunde zu finden? Und 
dabei ganz viel Spaß zu haben? Dann komm einfach vorbei und mach mit!  
Gesucht werden *Mädchen der Jahrgänge 2009/10/11 die Lust auf Fußball 
spielen und Bewegung haben.  
Meldet euch bei: maedchenfussball-sg-ehrenkirchen@web.de oder kommt 
gerne zum Schnuppertraining am 05.8.2021 um 17:15 Uhr auf dem Sport-
platz in Bollschweil.  
Wir freuen uns auf Euch,  
Eure Trainerinnen Lena, Silvia und Julia ⚽ 
Wir hoffen, wir konnten Euch/Ihnen einen kleinen Einblick in das Vereins-
geschehen geben und freuen uns auf die kommende Saison.  
Die Vorstandschaft der SpVgg Bollschweil-Sölden 

Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Gemeinderatssitzung  
des Gemeinderates Wittnau 
Am Montag, den 09. August 2021, findet ab 18:30 Uhr in der Festhalle 
Gallushaus die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung statt. Die Tagesord-
nung sieht folgende Punkte vor:  

Frageviertelstunde 1.
Bauanträge und Bauvoranfragen 2.

Antrag auf Baugenehmigung – WC-Anbau an vorhandene Festscheune, n

Schönbergstraße 11/Kirchweg, Flst.Nr. 691 
Antrag auf Baugenehmigung – Teilabbruch einer Scheune und Neubau n

eines Wohnhauses, geänderte Planung, Sandbühl 3 d, Flst.Nr. 42/5 

Bebauungsplan „In den Haseln Ost“ 3.

Erneuter Aufstellungsbeschluss n

Billigung des Plankonzepts und Beauftragung zur Durchführung der n

Offenlage 

Anschaffung von mobilen Luftraumfiltergeräten für die Grundschule Witt-4.
nau 

Beratung und Beschlussfassung n

Mitteilungen der Verwaltung 5.

Anfragen seitens des Gemeinderates 6.

Frageviertelstunde 7.

Die Bevölkerung ist zur Sitzung herzlich eingeladen. 

Wichtiger Hinweis: Während der Sitzung ist der Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen! 

Nachrichten aus WITTNAU GEMEINDE WITTNAU 
www.wittnau.de 
gemeinde@wittnau.de

Kirchweg 2 
79299 Wittnau 
Tel.: 0761 456479-0
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Amtliche Nachrichten 

 

Gedanken zur Vorsorge für den Katastrophenfall 
– Sind Sie vorbereitet? – Wissen Sie, was zu tun 
ist? – Können Sie sich und anderen helfen? 

Die unfassbaren Bilder, die uns durch die Hochwasserkatastrophe vor Augen 
geführt werden, zeigen uns, wie wichtig eine Vorsorge für den Katastro-
phenfall ist. Nicht nur große Katastrophen die ganze Landstriche für lange 
Zeit betreffen sind eine große Herausforderung für die betroffenen Gemein-
den und Landkreise, sondern auch ein örtlicher Starkregen, ein schwerer 
Sturm mit der Folge, dass ein Stromausfall oder ein Hausbrand entsteht, 
können für jedes Individuum, jede Familie eine ganz persönliche Katastro-
phe auslösen, die es zu bewältigen gilt.  
Die Broschüre „Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in 
Notsituationen“ die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe herausgegeben wird enthält viele nützliche Tipps, wie Sie sich per-
sönlich auf Katastrophenereignisse vorbereiten können. So gibt es z.B. Tipps 
zur Notfallvorsorge mit entsprechenden Checklisten und richtiges Verhalten 
im Katastrophenfall. Die Broschüre können Sie auf der Homepage der 
Gemeinde Wittnau, www.wittnau.de unter in Wittnau/Downloads herunter-
laden bzw. über die E-Mail info@bbk.bund.de (ISBN: 978-3-939347-54-5) 
kostenlos bestellen. 
Neben den betroffenen Bürgerinnen und Bürger benötigt auch die 
Gemeinde im Katastrophenfall Ihre Hilfe! 
Einfach zum Nachdenken: „Stellt dir vor es kommt zu einer Katastrophe und 
nach dem Absetzen des Notrufes kommt keine schnelle Hilfe??!! 
Die Vorstellung ist erschreckend! Es brennt, es hat einen schweren Unfall 
gegeben, ein Mensch muss aus einer Gefahr/Katastrophenlage geborgen 
werden und obwohl Alarm geschlagen wurde, kommt niemand. Erleben will 
das keiner! Doch, dass jemand in solchen Situationen hilft, dazu braucht 
es viele freiwillige Helferinnen und Helfer auch in der Feuerwehr. 
Jetzt bist Du dran: Damit wir auch weiterhin diese für die Gesellschaft wich-
tige Aufgabe leisten können, brauchen wir Dich! Melde Dich bei der Feuer-
wehr, informiere Dich, arbeite mit uns Hand in Hand und erlebe das Leben 
etwas intensiver als andere.  
Unsere Kontaktdaten: kontakt@feuerwehr-wittnau.de 
Ansprechpartner Einsatzabteilung: Kommandant Ralf Waßmer, Tel.: 0162-
4284461, kommandant@feuerwehr-wittnau.de 
Ansprechpartner Jugendfeuerwehr: Sandra Kraft, Tel.: 0162-2161673 

Ansprechpartner Bambini Gruppe: Tina Weber Tel.: 21410466 
Wir freuen uns auf dich! 
Neben der Freiwilligen Feuerwehr benötigt auch die Gemeindeverwal-
tung in einem Katastrophenfall Ihre Mithilfe! 
Gesucht werden Bürgerinnen und Bürger die z.B. 

bei der Betreuung und Versorgung von hilfebedürftigen Bürgerinnen und n

Bürger z.B. in einer Notaufnahme (z.B. Festhalle) mitwirken wollen, 
bei der Sortierung z.B. von Hilfsgütern helfen können, n

für Kurierdienste bei größeren Stromausfällen zur Verfügung stehen, um n

Kontakt mit anderen Einrichtungen und Behörden aufrechtzuerhalten. 
Angesprochen werden hier insbesondere Besitzer von motorisierten 
Zweirädern, 
mit entsprechenden Fachkenntnissen und technischen Fähigkeiten mit-n

arbeiten können, 
ihre Arbeitskraft einfach zur Verfügung stellen. n

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns über eine entspre-
chende E-Mail an gemeinde@wittau.de sehr freuen. Wir sind gerne für Sie 
da und freuen uns auf Ihre Mithilfe. 
Für Rückfragen steht Ihnen gerne Herr Thomas Egloff, Hauptamtsleiter unter 
Tel. 0761/45647911 oder E-Mail egloff@wittnau.de zur Verfügung. 
Ihr Jörg Kindel – Bürgermeister 

Allgemeine Nachrichten  

Straßenreinigung durch die ASF  
am 03. August 2021 in Wittnau 
Eine herzliche Bitte an alle Autofahrer! 
Am Dienstag, den 03. August 2021 ab 7:00 Uhr, werden mit einem Rei-
nigungsfahrzeug der ASF die Straßen von Wittnau gereinigt. Wir dürfen daher 
die Autofahrer an diesem Tage nach Möglichkeit bitten, nicht auf den Stra-
ßen zu parken. Um Beachtung wird dringend gebeten. Herzlichen Dank für 
Ihr Verständnis. 
Ihre Gemeindeverwaltung Wittnau 

Schulnachrichten 

Liebe Eltern unserer Grundschule, 
ein turbulentes Schuljahr geht zu Ende. Wir freuen uns sehr, dass wir es noch 
mit viel Präsenzunterricht und sogar einem gelungenen dreitägigen Theater-
projekt abschließen konnten. Da wir uns mit unserem Theaterprofil für den 
Titel ‚Kulturschule Baden-Württemberg‘ beworben hatten, konnten wir mit 
Unterstützung des Kultusministeriums den Tanzchoreografen Sebastian 
Eilers aus Nürnberg für dieses Projekt gewinnen. 
Am Montag, den 13. September starten wir um 8:30 Uhr mit unseren  
Zweit�, Dritt- und Viertklässlern in das neue Schuljahr und enden an diesem 
Tag um 12:15 Uhr (Kernzeit und Nachmittagsbetreuung findet wie gewohnt 
statt). 
Wir freuen uns, unsere neuen Erstklass-Kinder am Mittwoch, den 15. Sep-
tember feierlich begrüßen zu dürfen. Die Feier findet, wie bereits im letzten 
Jahr, bei uns auf dem Pausenhof statt und beginnt um 9:00 Uhr. Bitte beach-
ten Sie, dass aufgrund der momentanen Situation pro Einschulungskind nur 
zwei Begleitpersonen erlaubt sind. Während die Kinder ihre erste Unter-
richtsstunde erleben dürfen, wird für Kaffee & Kuchen bei gemütlichem Ken-
nenlernen und Informationsaustausch gesorgt sein. 
Wir wünschen wunderschöne Sommerferien und freuen uns schon auf das 
nächste Schuljahr. 
Anja Stotz, Rektorin 

Rathaus Wittnau – Geänderte Öffnungszeiten 
während der Sommerferien 2021 

Während der Sommerferien haben wir die Öffnungszeiten des Rathauses 
Wittnau etwas reduziert.  
In dringenden Fällen ist aber eine telefonische Terminvereinbarung mög-
lich (Tel. 0761 45 64 79 0). 
Öffnungszeiten in der Zeit vom  
02.08.2021 bis 10.09.2021 
Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag  
jeweils von 8:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstags ist das Rathaus geschlossen 
Hinweis: 
Beim Besuch des Rathauses muss auch weiterhin eine Mund-Nasen-
bedeckung getragen werden. 
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen allen unseren Bürgerinnen 
und Bürgern schöne sonnige Sommertage. 
Ihr Rathausteam Wittnau 



Seite 22 Hexentäler Amtsblatt – Ausgabe 15 – 30. Juli

Evang. Johannesgemeinde Merzhausen 

Ev. Johannesgemeinde: St. Galler Str. 10 A, Merzhausen 
Pfarrstelle: PfrIn Miriam Jakob, zur Zeit in Elternzeit  
Gemeindebüro Pfarrgemeinde Südwest:  
Markgrafenstr. 18 b, 79115 Freiburg 
Johanneskirche.Merzhausen@kbz.ekiba.de | Tel. 45 969 – 0 Fax. 45 969 – 69 
www.ekifrei-suedwest.de  
Öffnungszeiten Gemeindebüro: Mo-Fr 9-12 Uhr | Mo, Di, Do 14-16 Uhr | 
Mi 14-17:30 Uhr (nicht in den Schulferien)  

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten – in Präsenz und alterna-
tiven Formen 
Eine Übersicht zu allen Gottesdienstangeboten und aktuelle Infos finden 
Sie auf unserer Homepage www.ekifrei-suedwest.de und an der Johannes-
kirche. Gerne können Sie sich auch im Gemeindebüro Südwest erkundigen 
Tel. 45 96 90. Vielen Dank! 

Präsenzgottesdienste 
Sonntag, 1. August 
10:45 Uhr           Präsenz-Gottesdienst in der Johanneskirche, Merzhausen 

SOMMERKIRCHE: Gottesdienste in der Pfarrgemeinde Südwest 
Auch in diesem Sommer feiern wir in der Ferienzeit nicht in jeder Kirche der 
Pfarrgemeinde Südwest an jedem Sonntag Gottesdienst. Wir bündeln die 
Kräfte. In den Ferien wird es immer sonntags  

um 9:30 Uhr einen Gottesdienst in der Lukas-Kirche, Freiburg-St. Georgen n

geben, 
um 11 Uhr wird ein weiterer Gottesdienst gefeiert – der jeweilige Ort n

wechselt.  
Jeden Sonntag, 9:30 Uhr immer in der Lukas-Kirche 
Sonntag, 08.08.2021, 11 Uhr Maria-Magdalena-Kirche, Pfarrer Auffarth n

Sonntag, 15.08.2021, 11 Uhr Melanchthon-Kirche, Pfarrerin Tag  n

Sonntag, 22.08.2021, 11 Uhr Johannes-Kirche, Prädin Oser n

Sonntag, 29.08.2021, 11 Uhr Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Pfarrer Gollnau n

Sonntag, 05.09.2021, 11 Uhr Melanchthon-Kirche, Pfarrer Gutwein n

Wir sind für Sie da 
Bei seelsorglichem Bedarf sind unsere Pfarrer*innen erreichbar unter 0160 
91 51 90 68. 
Hochzeiten und Taufen in Johannes 
Wenn Sie gerne Ihre Hochzeit oder eine Taufe in der Johanneskirche feiern 
möchten, können Sie sich an das Gemeindebüro Südwest wenden unter Tel. 
45 96 9 – 0. Aufgrund der hohen Zahl an Taufanfragen, freuen wir uns hier 
über eine frühzeitige Kontaktaufnahme. Vielen Dank! 
Johanneskantorei – macht Sommerpause ! 
Dienstags um 20:00 Uhr, Chorprobe der Johannes-Kantorei im evangelischen 
Gemeindezentrum Merzhausen. Derzeit proben wir gemäß den Auflagen der 
Hygiene-Vorschriften; insbesondere dürfen nur Menschen teilnehmen, die 
das GGG (Geimpft, Genesen, Getestet) erfüllen. Ausführliche Infos auf der 
Homepage "www.johannes-kantorei.de", sowie beim Chorleiter Ruben Vier-
tel: rubenviertel@web.de oder bei der Chorsprecherin Almut Witzel: Tel. 
0761-409 83 80, almut.witzel@gmx.de 
Erste Probe nach der Sommerpause am 14.09.2021 

Kontaktpersonen (Ortsältestenrat) 
Wilhelm Beyna, Merzhausen (Vorsitzender) Tel. 55 654 577 
Kornelia Heine Tel. 13 731 813 

Judith Hölzl-Wirth Tel. 45 70 638 
Petra Kirste, Merzhausen Tel. 13 07 865 
Dorit Renkert, Merzhausen Tel. 40 97 406 
Mitglied im Ältestenkreis der Pfarrgemeinde Südwest 
Dorit Renkert, Merzhausen Tel. 40 97 406 
Wilhelm Beyna, Merzhausen Tel. 55 654 577 

Ökumene im Hexental 

Ökumenische Gottesdienste und Veranstaltungen im Hexental 

Ferien 

In den Sommerferien ist die Kirche im Vauban vom 02.08.- 20.08.2021 nicht 
besetzt. Wenden sie sich bitte in dringenden Fällen an das kath. Pfarramt St. 
Peter und Paul (Tel.: 0761-4000990) oder an die ev. Pfarrgemeinde Südwest 
(Tel.: 0761 459 69-0). 

Hilfsangebote 
Telefonseelsorge: 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 Der Anruf ist n

kostenfrei. 
Nummer gegen Kummer: für Kinder, Jugendliche, Eltern Tel: 116111 ano-n

nym, kostenfrei vom Handy + Festnetz |Online-Beratung > nummer-
gegenkummer.de 
Suizid-Beratung: Online-Beratung > u25-deutschland.de n

Hilfe bei Depression: info-depressionen.de oder www.deutsche-depres-n

sionshilfe.de 
Gewalterfahrung: Tel. 0761-31072 n

Corona Telefon für Frauen* und Mädchen*": Basler 8 Phone, Montag – n

Freitag von 15 – 17 Uhr, 0157 349 292 11 
gemeinsamstatteinsam: Mailberatung für junge Menschen (bis 26 Jahre) n

(Deutscher Caritasverband + JugendNotmail) vertraulich, kostenlos, 
datensicher, unkompliziert | jugendnotmail.de 

Kirchliche Nachrichten und Veranstaltungen siehe unter  
Kirche im Hexental – Evang. Johannesgemeinde Merzhausen 

Seelsorgeeinheit St. Georgen-Hexental 
Au • Horben • Merzhausen • Wittnau 

Gottesdienstordnung vom 31.07. – 29.08.2021 
Unsere Gottesdienst-Orte:      Mz    Merzhausen, St. Gallus  

Au     Au, St. Johannes  
Ho     Horben, St. Agatha  
Wi     Wittnau, Mariä Himmelfahrt  
Sk     Schönstattkapelle Merzhausen  
PP     St. Peter und Paul  
Ge     St. Georgen 

Samstag, 31.07. Hl. Ignatius von Loyola 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
18:00 Uhr Au Gospecial, der etwas andere Gottesdienst 
18:30 Uhr PP Wort-Gottes-Feier 
Sonntag, 01.08. 
09:00 Uhr Ho Eucharistiefeier  
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier  

Kirchen im Hexental
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10:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
11:30 Uhr Wi Taufe des Kindes Sophie Celine Nerz 
14:30 Uhr Mz Taufe der Kinder Ella, Flinn u. Matti Christmann 
10:00 Uhr Ge Eucharistiefeier 
Montag, 02.08. Hl. Eusebius, Petrus Julianus Eymard 
Dienstag, 03.08.  
19:00 Uhr Ho Eucharistiefeier 
Mittwoch, 04.08. Hl. Johannes Maria Vianney, Pfarrer von Ars 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Emilie u. Erwin Hermann; 
Kunigunde u. Franz Wießler) 
Donnerstag, 05.08. Weihe der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom 
18:30 Uhr Au Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier (Roswitha Asal) 
Freitag, 06.08. Verklärung des Herrn  
15:00 – 16:00 Uhr Mz Freitagsgebet – Eucharistische Anbetung  
18:30 Uhr Mz Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Mz Eucharistiefeier ( Jahrt. Pfr. August Scholl; Jahrt. Rosel Genshei-
mer) 
Samstag, 07.08. Hl. Xystus II., hl. Kajetan  
18:30 Uhr Au Eucharistiefeier  
18:30 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag, 08.08.  
09:00 Uhr Wi Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Ho Eucharistiefeier mit Taufe der Kinder Lena Riesterer u. Xavi 
Dammert 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier  
10:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Montag, 09.08. Hl. Teresia Benedicta vom Kreuz (Edith Stein) 
18:30 Uhr Wi Ewige Anbetung 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier 
Dienstag, 10.08. Hl. Laurentius 
19:00 Uhr Ho Eucharistiefeier (Wolfgang Rees)  
Mittwoch, 11.08. Hl. Klara von Assisi 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Anneliese Biro; Baptist u. Johanna Gutmann) 
Donnerstag, 12.08. Sel. Karl Leisner 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
18:30 Uhr Au Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier 
Freitag, 13.08. Hl. Pontianus, Papst u. Hippolyt, Priester 
15:00 – 16:00 Uhr Mz Freitagsgebet – Eucharistische Anbetung  
18:30 Uhr Mz Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Mz Eucharistiefeier (Norbert Ehret u. verst. Angeh.) 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier 
Mariä Aufnahme in den Himmel – Hochfest der Schutzpatronin der Erzdiöze-
se 
Samstag, 14.08.  
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
18:30 Uhr Au Eucharistiefeier mit Kräutersegnung  
18:30 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag, 15.08. MARIÄ AUFNAHME IN DEN HIMMEL 
09:00 Uhr Wi Festgottesdienst zum Patrozinium 
 – bei schönem Wetter am Gallushaus – 
10:30 Uhr Ho Eucharistiefeier mit Kräutersegnung; Kollekte f. Kirchenreno-
vation  
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier mit Kräutersegnung  
18:30 Uhr Wi Marienandacht 
10:00 Uhr Ge Eucharistiefeier 
Montag,16.08. Hl. Stephan, König von Ungarn 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier 
Dienstag, 17.08.  
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
19:00 Uhr Ho Eucharistiefeier (Erika Amann u. verst. Angeh.; Elisabeth Brun-
ner, Franz u. Rosa Asal, Thomas Asal) 
Mittwoch, 18.08.  
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Heinrich Batt, 1. Jahrtag; 
Elmar u. Lothar Dressel) 

Donnerstag, 19.08. Hl. Johannes Eudes 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
18:30 Uhr Au Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier  
Freitag, 20.08. Hl. Bernhard von Clairvaux 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
15:00 – 16:00 Uhr Mz Freitagsgebet – Eucharistische Anbetung  
18:30 Uhr Mz Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Mz Eucharistiefeier  
Samstag, 21.08. Hl. Pius X., Papst 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
18:30 Uhr Au Eucharistiefeier  
18:30 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag, 22.08.  
09:00 Uhr Ho Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
10:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Montag, 23.08. Hl. Rosa von Lima 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier 
Dienstag, 24.08. Hl. Bartholomäus, Apostel 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
19:00 Uhr Ho Eucharistiefeier 
Mittwoch, 25.08. Hl. Ludwig, hl. Josef von Calasanz 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Gertrud Burgert, 2. Seelenamt; Erwin Kenk) 
Donnerstag, 26.08.  
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
18:30 Uhr Au Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier (Anton Maurath u. verst. Angeh.) 
Freitag, 27.08. Hl. Monika, hl. Gebhard 
15:00 – 16:00 Uhr Mz Freitagsgebet – Eucharistische Anbetung  
18:30 Uhr Mz Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Mz Eucharistiefeier  
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier  
Samstag, 28.08. Hl. Augustinus, Bischof von Hippo 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
18:30 Uhr Au Eucharistiefeier  
18:30 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag, 29.08.  
09:00 Uhr Wi Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Ho Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier 
10:00 Uhr Ge Eucharistiefeier 

Wir beten für unsere Verstorbenen 
Aus Wittnau: Gertrud Burgert 
Die nächsten Tauftermine  
So 01.08.2021 11:30 Uhr Wittnau 
So 22.08.2021 11:30 Uhr Merzhausen 
So 19.09.2021 11:30 Uhr Wittnau 
So 26.09.2021 11:30 Uhr Merzhausen 
So 03.10.2021 12:00 Uhr Wittnau oder Merzhausen 
So 10.10.2021 11:30 Uhr Horben 
Der nächste „GoSpecial“, der etwas andere Gottesdienst 
Sa 25.09.2021 18:00 Uhr Kirche St. Johannes in Au 
Weitere Informationen und aktuelle GoSpecial Ankündigungen auf 
www.gospecial-au.de 
Kath. Gottesdienste im ZDF Ausstrahlung Sonntags – 9:30 – 10:15  
So 01.08.2021 09:30 Uhr Keine Gottesdienstübertragung 
So 15.08.2021 09:30 Uhr Rabanus-Maurus, Mainz 
So 29.08.2021 09:30 Uhr St. Johannes, Neumarkt i.d.Opf. 
So 12.09.2021 09:30 Uhr Herz Jesu, Dillenburg 
Gottesdienste werden regelmäßig übertragen auf K-TV, auch aus dem Frei-
burger Münster. Aus dem Münster gibt es tägliche Gottesdienst-übertragun-
gen im livestream: https://www.ebfr.de/livestream. Gottesdienste im Hör-
funk gibt es regelmäßig bei Radio Horeb, über Kabel im Radio oder Fernse-
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hen zu empfangen, auch im Livestream: https://www.horeb.org/li-
vestream/ 

Infos aus der Seelsorgeeinheit für das Hexental 
Infos zur Ferienregelung 

Das Pfarrbüro in Merzhausen ist vom 2. August bis 27. August n

geschlossen. Vom 30. August bis 10. September ist montags, mitt-
wochs und freitags von 10:00– 11:30 Uhr geöffnet. Bitte sprechen Sie 
in dringenden Angelegenheiten auf den Anrufbeantworter, Tel. 0761 
402771, dieser wird täglich abgehört, auch der Briefkasten wird täglich 
geleert. 
Das Pfarrbüro in Wittnau bleibt am 04. August geschlossen. n

In der Schönstattkapelle finden im August keine Gottesdienste statt.  n

Die Sprechzeit von Pfarrer Reichardt dienstags in Horben entfällt in den n

Ferien. 
Pfr. Reichardt ist vom 23.8. bis 10.09. in Urlaub.  n

Pastoralreferent Peter Schüle ist im August in Urlaub und wird ab Anfang 
September seinen Dienst wieder aufnehmen.  

Seelsorge-Rufbereitschaft der katholischen Kirche in Freiburg 
Wenn Sie in einem dringlichen seelsorgerlichen Anliegen in einem Notfall 
einen Priester sprechen möchten und Ihr zuständiges Pfarramt nicht erreich-
bar ist, können Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit rund um die Uhr jemand 
erreichen mit der  
Telefonnummer 0800 / 40 44 333 77 (kostenfrei) 
Ein Kontakt mit einem katholischen Priester kann auf diesem Weg gerne ver-
mittelt werden. 
Für die Beratung in Lebenskrisen steht Ihnen nach wie vor die bewährte 
Telefonseelsorge (0800/1110222) zur Verfügung. 
Nothilfe für die Betroffenen der Fluten in Deutschland 
Die Folgen der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz sind verheerend: überflutete Orte, weggerissene Straßen, ein-
gestürzte Häuser, Einsturzgefahr bei vielen weiteren Gebäuden. Dutzende 
Vermisste – und sogar Tote. Die Caritas hilft vor Ort. Bitte unterstützen Sie 
die Nothilfe der Caritas. Spendenkonto Caritas international,  
IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02 Stichwort: Fluthilfe Deutschland 
Sommerlager der KJG-Gruppen aus Wittnau und Merzhausen/Au 
Lange war es nicht klar, ob es möglich sein wird, dass unsere KJG’s in diesem 
Sommer überhaupt werden Ferienlager veranstalten können. Angesichts der 
Corona-Pandemie und ihrer Regelungen schien dies lange unrealsitisch zu 
sein. Trotzdem haben sich die Jugendgruppen schon das ganze Jahr über auf 
die Durchführung von Ferienlagern in diesem Sommer vorbereitet. Die 
Jugendleiter*innen sind weitgehend durchgeimpft, Schnelltests sind 
besorgt, ausführliche Hygienekonzepte und Strategien, wie mit einem Coro-
na-Ausbruch auf dem Lager umzugehen ist sind geschrieben. Nachdem nun 
Ende Juni die Landesregierung den Weg frei gemacht hat, steht der Durch-
führung der Ferienlager in diesem Sommer daher nichts mehr im Wege. 
Den Anfang macht – wie immer – die Wittnauer KJG. Sie fährt in diesem Jahr 
vom 01.08. – 12.08. ins „Flamberghuis“ auf dem Stoos im Schweizer Kanton 
Schwyz. Vom 15.08. bis 04.09 befindet sich die KJG Merzhausen/Au im „Feri-
enheim Adelboden“, ebenfalls in der Schweiz. Gestartet wird mit dem Lager 
für die kleineren Kinder. Am 25.08. ist Wechsel, dann fahren die Größeren 
aufs Lager. 
Knapp 50 Leiterinnen und Leiter aus den Pfarrgemeinden Wittnau und Merz-
hausen/Au organisieren für über 120 Kinder und Jugendliche aus unseren 
Dörfern eine abwechslungsreiche, hochwertige und nicht nur wegen Corona 
anspruchsvolle Ferienbetreuung.  
Über 30 Tage – weit mehr als 700 Stunden Ferienlager – dieser ehrenamtliche 
Einsatz der Leiterinnen und Leiter, die teilweise ihren Jahresurlaub für diese 
Zeit zur Verfügung stellen, das ist für uns ein Engagement das wir nicht hoch 
genug anrechnen können. Jedenfalls wünschen wir den Kindern, den 
Jugendlichen und ihren LeiterInnen eine gute Zeit. Wir hoffen, dass alle 
gesund bleiben. Gottes Segen möge sie begleiten. 
Natürlich freuen wir uns, wenn Sie die KJG-Arbeit mit einer Spende auf eines 
unserer Pfarrei-Konten unterstützen wollen. Herzlichen Dank. 
Gottesdienste zur Einschulung 
Für die neuen Erstklässler in Au und Merzhausen ist am Freitag, 17. Septem-

ber um 9:30 Uhr ein Einschulungsgottesdienst. Die 20 neuen Grundschüler 
in Horben feiern ihren Schulanfang am Freitag, 17. September um 10:30 Uhr 
mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Agatha Horben. Unter den gegen-
wärtigen Rahmenbedingungen ist ein eigener Einschulungsgottesdienst in 
Wittnau nicht möglich. Die Kirche ist zu klein für die Zahl der 
Erstklässler*innen mit ihren Familien. Voraussichtlich wird P.Ref. Peter Schüle 
in Wittnau im Rahmen der schulischen Einschulungsfeier am Mittwoch, 
15.09., die Gelegenheit haben, den Erstklässler*innen Gottes Segen zuzu-
sprechen. 
Caritas-Sammlung „Hier und jetzt helfen“ 
Alljährlich im September bittet die CARITAS mit der Caritas-Sammlung um 
Unterstützung für ihre vielfältigen Aufgaben. Über das Hexentäler Amtsblatt 
Nr. 17 wird allen Haushalten ein Flyer des Caritasverbandes samt Überwei-
sungsträger zugestellt. Spenden für die Gemeinden im Hexental werden auf 
das Konto der Pfarrei St. Gallus, IBAN DE50 6809 0000 0055 6229 06, Stich-
wort „CARITAS 21“ überwiesen und von dort an die jeweiligen Stellen wei-
tergeleitet. Ein Drittel der Sammlung verbleibt für die Verwendung vor Ort 
in der Pfarrgemeinde.  
In den Gottesdiensten am 26. September wird außerdem die Caritas-Kollek-
te eingesammelt. Eine Spendenbescheinigung stellt das Pfarrbüro gerne 
aus. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Nächste GoSpecial-Gottesdienste 
Die nächsten GoSpecial-Gottesdienste feiern wir am Samstag, 31. Juli und 
dann wieder nach den Ferien am 25. September um 18:00 Uhr in der Kir-
che St. Johannes Au. Herzliche Einladung 
Fimung 2022 
Nach dem eigenen Glauben und seinen Möglichkeiten für sich selbst suchen, 
darum geht es bei der Firmvorbereitung. Einen neuen Durchgang starten wir 
für alle Jugendlichen, die zwischen dem 01.10.2005 und dem 30.09.2007 
geboren wurden, im November 2021 mit der Möglichkeit zur Firmung 
(voraussichtlich) im Juli 2022. Für die Begleitung der Jugendlichen in Grup-
pen suchen wir aktuell Firmbegleitungen. Wer bereit ist, über den eigenen 
Glauben zu reden, wer Freude am Umgang mit jungen Menschen hat, wer 
sich dazu gerne mit anderen austauscht, ist genau richtig für diese Aufgabe. 
Nähere Informationen gibt es auf unserer Homepage (www.kath-
geht.de/firmung) oder direkt bei Verena Scharnberg 
(verena.scharnberg@kath-geht.de | 0761-4002534 | Mobil: +491607671651 
| Threema: BCH9MXH8). 
Ferienöffnung in der Bücherei Merzhausen 
Auch dieses Jahr bleibt die Bücherei in der ersten und letzten Ferienwoche 
zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Ein Besuch ist uneingeschränkt und ohne 
Anmeldung möglich – zum Lesen, Ausleihen, Spielen, Leute treffen….. Auf 
unserem Aktionstisch erwartet Sie ab sofort eine überraschende Auswahl an 
Ferienlektüre.  
Vom 9. August bis 3. September ist die Bücherei geschlossen. Wir wünschen 
allen unseren Leserinnen und Lesern erholsame Sommerferien! 
Übrigens: Aktuelle Infos, Veranstaltungshinweise, Aktionen, Lesetipps und 
natürlich auch zu Hinweise zur Öffnung unter Corona gibt es auf unserer 
Homepage (www.die-buecherei-merzhausen.jimdosite.com) und jetzt auch 
auf Instagram unter: @merzhausenbuecherei 
Öffnungszeiten der Katholischen Öffentlichen Bücherei Merzhausen 
Montag 09:00 – 11:00 Uhr und 16:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag 16:00 – 19:00 Uhr 
Jeden 2. Samstag im Monat: 10:00 – 12:00 Uhr 
Aktuelle Infos s. Homepage: 
www.die-buecherei-merzhausen.jimdosite.com 

Kath. Pfarramt St. Gallus 
Au und Merzhausen 

Kath. Pfarramt St. Gallus Merzhausen 
Dorfstr. 25, 79249 Merzhausen, Tel.: 40 27 71, Fax 4 014 675.  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Mo. Di. Mit. Fr. 10:00 – 11:30 Uhr, Do 14:30  
– 18:00 Uhr 
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E-Mail: merzhausen@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
Hubert.reichardt@kath-geht.de; Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761 / 4029 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 

Gemeinde-Infos aus St. Gallus Merzhausen 
Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit 
Ewige Anbetung in Au und Merzhausen am 11. u. 12. September 
Am Wochenende 11./12. September begehen wir in unserer Pfarrgemeinde 
St. Gallus den „Tag der Ewigen Anbetung“.  
Die Gebetsstunden sind in Au am Samstag, 11. September von 19:30 – 20:30 
Uhr, in Merzhausen am Sonntag von 11:30 – 18:00 Uhr. Um die Anwesenheit 
von mindestens zwei Betern zu gewährleisten, werden wieder Listen zum 
Eintragen ausliegen. 
Ökumenisches Taizégebet in Merzhausen 
Im September 2021 wollen wir wieder neu starten mit dem ökumenischen 
Taizégebet in den Merzhauser Gemeinden St. Johannes (ev.) und St. Gallus 
(kath). 
Mit erweitertem Team, neuer Struktur und einer gewissen gestalterischen 
Offenheit wollen wir im Herbst neu beginnen, wobei die Gebetszeit natürlich 
weiterhin im Geiste von Taizé von Stille und meditativer Gestaltung geprägt 
sein wird. 
Wie bisher finden die Taizégebete am 4. Mittwochabend im Monat um 19 
Uhr statt. 
Wir beginnen am 27.09.2021, weiterhin am 27.10.2021, 24.11.2021 und 
22.12.2021 in der evangelischen Johannesgemeinde, ab Januar dann in der 
katholischen Kirche St. Gallus. 
Die Termine für das Jahr 2022 werden rechtzeitig auf der Homepage und auf 
Flyern veröffentlicht. 
Freude am Gestalten des Blumenschmucks in der Auer Kirche? 
Wir freuen uns über Menschen, die gerne ein Ehrenamt übernehmen möch-
ten zum kreativen Gestalten des Blumenschmucks in der kath. Kirche St. 
Johannes in Au. Besonders zu den Festzeiten im Kirchenjahr soll der Kichen-
raum mit Frischblumen geschmückt werden.  
Im 14-tägigen oder monatlichen Wechsel entfällt die Pflege des Blumen-
schmucks auf eine/n Mitarbeiter*in.  
Je mehr Personen sich gerne beteiligen, desto weniger häufig ist der per-
sönliche Einsatz. 
Wenn Sie Freude und Muse für so eine kreative Aufgabe haben, melden Sie 
sich bitte bei Hanni Maurath unter Tel 512 203 42 
Regelmäßige Termine in St. Gallus Merzhausen 
Dienstag: Kirchenchor, 20:00 Uhr kath. Pfarrzentrum 
Kontakt: Stefan Pöll, Kirchenmusiker: stefan.poell@kath-geht.de;  

Senta Töppler, Vorsitzende: Tel. 406494, senta@toeppler.com 
(derzeit finden keine Proben statt) 

Kath. Pfarramt St. Fides und Markus  
Sölden 

Die Pfarrei St. Fides und Markus ist Mitglied der Seelsorgeeinheit Batzenberg-Obere 
Möhlin.Homepage: www.kath-bom.de 

Katholisches Pfarrbüro Sölden: Pfarrhaus Sölden, Bürglestraße 4  
(Eingang auf der Rückseite des Pfarrhauses). Tel.: 0761/40 42 59;  
Fax: 07633/80 23 44; E-Mail: Dorothea.Rees@kath-bom.de  
Bürozeiten: Mittwoch, 10-12 Uhr (Sekretärin: Frau Rees) 
Pfarrer Lukas Wehrle, Leiter der Seelsorgeeinheit  
Pastoralreferentin Corinna König 
Gemeindereferentin Andrea Beyer, 
Gemeindereferent Markus Kaupp-Herdick  
Homepage: www.kath-bom.de 
Pfarrbrief per mail? www.kath-bom.de/pfarrbriefabo 

Gottesdienste vom 30.7.-29.8.21 
Samstag, 31.7. 
18:00 Uhr Rosenkranz in Sölden 
Sonntag, 1.8. 
10:30 Uhr Hl. Messe in Sölden 
19:00 Uhr Hl. Messe in Bollschweil 
Donnerstag, 5.8. 
19:00 Uhr Eröffnung der „ewigen Anbetung“ 
anschl. Gebetszeit in Sölen 
Samstag, 7.8. 
18:00 Uhr Rosenkranz in Sölden 
18:30 Uhr Vorabendmesse in Schallstadt 
Sonntag, 8.8. 
 9:00 Uhr Hl. Messe in St. Ulrich 
Mittwoch, 11.8. 
19:00 Uhr Hl. Messe in Sölden 
Samstag, 14.8. 
18:00 Uhr Rosenkranz in Sölden 
18:30 Uhr Vorabendmesse in Bollschweil 
Sonntag, 15.8. 
10:30 Uhr Hl. Messe in Sölden (mit Kräutersegnung) 
(Wallfahrtstag in Kirchhofen: nähere Infos im Pfarrbrief und Homepage) 
Samstag, 21.8. 
18:00 Uhr Rosenkranz in Sölden 
18:30 Uhr Vorabendmesse in Kirchhofen 
Sonntag, 22.8. 
 9:00 Uhr Hl. Messe in St. Ulrich 
19:00 Uhr Ökumenischer Taizègottesdienst in Bollschweil 
Mittwoch, 25.8. 
19:00 Uhr Hl. Messe in Sölden 
Samstag, 28.8. 
18:00 Uhr Rosenkranz in Sölden 
18:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Bollschweil 
18:30 Uhr Vorabendmesse in Kirchhofen 

Stellenanzeige  
Im kommenden Kindergartenjahr ab September 2021 werden in unseren 
Kindertagesstätten der Kath. Kirchengemeinde Batzenberg – Obere Möhlin 
in Bollschweil, Sölden und Ebringen die Stellen für ein Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienst (BFD) wieder neu besetzt.  
Bewerbungen richten Sie bitte direkt an die Einrichtung. Ihre Fragen beant-
worten Ihnen die Leiterinnen der jeweiligen Kita.  

In der Kita St.Josef in Bollschweil Frau Ziegler: 07633-9424920  n

kita.bollschweil@kath-bom.de 
In der Kita St. Fides in Sölden Frau Karle: 0761-402046 n

kita.soelden@kath-bom.de 
In der Kita Don Bosco in Ebringen Frau Danner-Schwarz: 07664-7520 n

kita.ebringen@kath-bom.de 

Wir fahren nach Taizé 
Liebe Jugendliche, 
nach dieser langen Zeit voll Ungewissheit und Einschränkungen wollen wir 
es endlich wagen. 
Am 05.09.2021 wollen wir eine Reise nach Taizé starten. 
Was ist Taizé? Taizé gilt als Symbol der ökumenischen Bewegung. Der kleine 
Ort nahe dem ostfranzösischen Cluny ist Sitz einer geistlichen Gemeinschaft, 
die zum Treffpunkt für Jugendliche aus der ganzen Welt wurde. 
Die gelebte Gemeinschaft, das einfache Leben und die gemeinsamen Gebe-
te machen das Miteinander in Taizé aus und prägen das eigene Leben. 
Für jeden der mitgeht eine beeindruckende, lebensverändernde Erfahrung. 
Für unsere Fahrt hier die wichtigsten Fakten: 
Datum: 05.09. – 12.09.2021 
Kosten: 12.-€ pro Tag + Fahrtkosten 
Vortreffen und wichtige Informationen am Freitag, 13.08.2021 um 17 Uhr 
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Hierfür bitte anmelden, damit wir planen können. 
Anmeldung für die Fahrt, bis 15.08.2021 
Anmeldungen für das Vortreffen, sowie die Fahrt an Elena Scheffels 
Email: elenascheffels@web.de 
Handy: 0176 70517016 
Bei Fragen dürft ihr Euch gerne an Elena oder Pfr. Wehrle wenden. 
Wir freuen uns, auf eine tolle gemeinsame Taizéfahrt und viele schöne Erin-
nerungen. 
Das Vorbereitungsteam 
Pfr. Lukas Wehrle, Elena Scheffels und Manuel Scheffels 
Ausführlichere Informationen zu weiteren Gottesdiensten und allen Ver-
anstaltungen der SE finden Sie auf der Homepage (www.kath-bom.de) 
oder im Pfarrbrief. 

Kath. Pfarramt St. Agatha – Horben 

Kath. Pfarramt St. Agatha Horben  
Im Dorf 3, 79289 Horben; bitte wenden Sie sich an:  
Kath. Pfarramt St.Gallus Merzhausen, Dorfstr. 25, 79249 Merzhausen,  
Tel. 40 27 71, Fax 40 14 675 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Mo. Di. Mit. Fr. 10:00 – 11:30 Uhr, Do 14:30 
– 18:00 Uhr, E-Mail: merzhausen@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
Mail: Hubert.reichardt@kath-geht.de – Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761/40 29 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 
Gottesdienstordnung Horben und weitere Informationen siehe unter 
Seelsorgeeinheit 

Gemeinde-Infos aus St. Agatha Horben 
Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit 
In den Sommerferien entfällt die Sprechzeit von Pfr. Reichardt um 
18:30 Uhr in Horben. 
Regelmäßige Termine in St. Agatha Horben 
Montag: Kirchenchor, 20:00 Uhr Gemeindesaal, Claudia Walz 
Mittwoch: Gospelchor 20:00 Uhr Gemeindesaal, Martina Freytag 
Freitag: Kinderchor, 15:00 Uhr Gemeindesaal, Claudia Walz 
Alle Chöre freuen sich über neue Sänger und Sängerinnen. Der Einstieg ist 
jederzeit möglich. Kontakte: Claudia Walz, Tel. 70 64 75,  
Maria Kurz, Tel. 290 97 78 

Kath. Pfarramt Maria Himmelfahrt  
Wittnau 

Kapuzinerbuck 4, 79299 Wittnau Tel: 0761 / 40 29 26, Fax: 45 36 78 66,  
Sekretärin: Angelika Zimmermann; Sprechzeiten: Mittwoch 18:00 –19:00 Uhr 
eMail: wittnau@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
hubert.reichardt@kath-geht.de – Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761 / 4029 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 

Gemeinde-Infos aus Mariä Himmelfahrt Wittnau 
Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit  
Gottesdienste in der Wittnauer Kirche – Anmeldung erwünscht 
Seit Mitte Juli 2020 finden 25 Einzelpersonen in der Wittnauer Kirche Platz, 
davon können 9 Plätze von Personen aus der Hausgemeinschaft doppelt 
besetzt werden. Damit hoffentlich niemand abgewiesen werden muss, kann 
man seinen Teilnahmewunsch auf den am Anfang der Woche ausliegenden 
Listen eintragen.  

Ewige Anbetung am 9. August in Wittnau 
Die Ewige Anbetung ist eine Form der ununterbrochenen Verehrung des im 
Eucharistischen Brot gegenwärtigen Herrn. Wir beginnen die Ewige Anbe-
tung am Montag, 9. August um 18:00 Uhr. Anschließend wird um 19:00 Uhr 
ein Gottesdienst stattfinden Wir laden Sie herzlich ein, diesen Tag mit uns 
zu begehen, um für Ihre eigenen Anliegen zu beten und das Gebet der Pfarr-
gemeinde zu unterstützen. 
„Mariä Himmelfahrt“, das Wittnauer Patrozinium unter freiem Himmel 
Am Sonntag, 15. August, feiert Wittnau das Patrozinium „Mariä Himmel-
fahrt“.  
Herzlich laden wir ein, dieses Fest in diesem Jahr wieder „Unter freiem Him-
mel“ zu feiern. Noch vor der großen Hitze beginnt der Gottesdienst schon 
um 9:00 Uhr auf dem Parkplatz des Gallushauses. Nach alter Tradition 
werden im Rahmen des Gottesdienstes Kräuterbuscheln und Kräuterkränze 
gesegnet; diese werden im Anschluss an den Gottesdienst gegen eine Spen-
de angeboten. (Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet). Die 
Gemeinde ist herzlich gebeten, an diesem Festtag durch eine Beflaggung 
ihres Hauses mit einer Orts- oder Kirchenfahne „Flagge zu zeigen“. Dadurch 
wird sichtbar, was uns dieses örtliche Fest bedeutet.  
Regelmäßige Termine in Mariä Himmelfahrt Wittnau 
Probe des Singkreises  
Montags (14-tägig) 20:00 Uhr  
Kontaktadresse: Saskia Helm-Höbler, Tel. 6609612 

 DANKSAGUNG

Es war ein großer Trost, nicht allein zu sein beim  
Abschied von unserer lieben Mama und Schwiegermama 
 
 

Erika Haller 
 
 
Herzlichen Dank  

für die Begleitung auf ihrem letzten Weg, 
für eine liebevolle Umarmung, 
für tröstende Worte und Briefe, 
für die schönen Blumen, 
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft. 
 

Besonders bedanken möchten wir uns  
bei Herrn Dickel (Bestattungshaus „Horizonte“) 
und bei Frau Janetzky (Trauerrednerin), 
welche mit viel Einfühlungsvermögen die  
Trauerfeierlichkeiten zu einem würdigen 
Abschluss eines erfüllten Lebens gestalteten. 
 
 
Claudia und Reinhard Schneider 
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                             Danke    
 

Erwin Reinhardt 
08.02.1935  †18.07.2021

Ein langer Abschied  
ging zu Ende 
                                                           
 

Mein Dank gilt: 
                                   
Norbert Gross                             
für die Hilfe   
                         
Rita Wacker                                 
für die Pflege bis zum Umzug 
 
Hedwig Uhl                                
Walburga Hug                             
Elfriede & Emmi Kopp              
für ihren Beistand,               
die Anrufe und Besuche 
 
 
in Liebe, Sieglinde Reinhardt 
 
Wir haben Ihn im Kreise  
seiner Familie beigesetzt. 

DANKSAGUNG

VERSCHIEDENES

Wohnungsauflösung, Entrümpelung 
und Umzugshilfe 

Preiswert und zuverlässig! 
„Die Oltmanns“– die Werte-Wahrer der Ev. Stadtmission FR. 
Oltmannsstr. 30, Tel.: 0761/409979. Infos: die-oltmanns.de

Hilfe für Garten & Haus in Merzhausen gesucht! 
Für ein Reihenhaus in Merzhausen suche ich Hilfe bei  

Gartenarbeiten, kleineren Malerarbeiten, Gehwegreinigung 
und Kontrollgängen bei Abwesenheiten. Diese Aufgaben 

eignen sich gut für einen Rentner aus Merzhausen.  
Sehr gute Bezahlung nach Aufwand. 

Mail: unterwegsinch@gmail.com  Tel.: +41 79 8339202  
(bitte nur SMS / WhatsApp)

Suche Garten-/Wiesen-/Waldgrundstück od. Streuobst-
wiese o. Ä. zum Kauf, auch größere Fläche, auch  

verwildert. Zur Nutzung als Garten/Freizeitgrundstück. 
Freue mich auf alle Angebote: Tel. 0152 - 270 200 11

MIETGESUCHE

Helle, gepflegte Wohnung im Hexental, St.Georgen,  
Vauban, Unterwiehre gesucht. Mit mir finden sie eine 

unkomplizierte, solvente, ordentliche, aktive Mieterin/Rent-
nerin (mit Familienanschluss in Merzhausen) Angebote für 

1-Zi. oder WG geeignet für 2 Pers. 500 € bis 1000 € KM 
Telefon: 0174-1788707, E-Mail: egma@posteo.de

Sozial Agoge (unbefr.) 39 J. NR,  
sucht ab Okt./Nov. günstige Miet-Whg. im Hexental.  

gerne: Natur, EG, hell, ruhige Lage. 
Tel.: 01578 5549597 E-Mail: whg@lysander-ostertag.com

MIETGESUCHE

IMMOBILIEN-/KAUF-MIETE

Seit langem in Merzhausen verwurzelte fünfköpfige Familie 
sucht wegen Eigenbedarfskündigung eine 4-5 Zi.-Whg. Wir 
freuen uns sehr über jeden Hinweis unter 0151 74567102 

oder neueszuhausefr2021@posteo.de.

Naturverbundene, rüstige Hexentäler Rentnerin 
sucht 2 – 3 Zi.-Wohnung. 

Tel.: 0176-83719571 oder Mail: amsenga15@t-online.de

VERMIETUNG

Garagenplatz für PKW ab sofort in Merzhausen  
(Alte Str.) zu vermieten. Telefon: 0761-409426

Ruhige helle 70m2 2-Zi.-Whg., 25m2 Balkon, TG, in Merzhau-
sen an seriöse Dame, NR, keine Haustiere zu vermieten. 

KM 990,- € + TG + NK. 

Angebote bitte unter Chiffre- Nr.: 1721 an  
Junge Druck In den Sauermatten 10, 79249 Merzhausen 

oder E-Mail: jungedruck@t-online.de 

Tiefgaragenstellplatz in Merzhausen (Im Großacker 1) 
ab sofort zu vermieten 
Telefon: 0173 8865599

BAUFINANZIERUNG

Ihre Baufinanzierer!
LBS in Freiburg 
Armin.Schneider@LBS-SW.de 
Yannick.Wortmann@LBS-SW.de 

Armin Schneider

Tel. 0761 36887-78
Yannick Wortmann

Tel. 0761 36887-26

IMMOBILIENKAUF UND VERKAUF

Universitätsprofessor aus Basel 
sucht Haus mit Garten im Hexental für sich und seine 
Familie   
Postbank Immobilien GmbH, Tel.: 0761/15678-160

Suche zum Kauf 2-3 Zimmerwohnung mit Garten im 
Hexental, bevorzugt Wittnau. Telefon: 0160 91362744
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IMMOBILIENKAUF UND VERKAUF

Ihr zuverlässiger Partner seit 1993

Immobilien
Vermietung | Verkauf | Bewertung

Stefan Weißhaar
0761 – 40 50 50
D-79249 Merzhausen
Ziegelgasse 1
weisshaar@regiomakler.de

Immobilie verkaufen? Dann mit uns.

  

Haus oder Grundstück  
im schönen Hexental zum Kaufen gesucht. 

Wir "berufstätige Familie aus Freiburg  
mit 2 Schulpflichtigen Kindern". 

Bitte alles Anbieten gerne auch Sanierungsbedürftig.  
Über eine Kontaktaufnahme würden wir uns sehr freuen. 

Telefon (NEU) 0172 7671876 

Wir suchen zum Sofortkauf:
Baugrundstück, Einfamilienhaus, Doppelhaus,
Reihenhaus, Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886
info@suedbau-freiburg.de

►

PRAXISTAFEL

Aromamassagen
Physiotherapie
Somatic Experiencing
Ayurvedische Massagen
spiraldynamisches Bewegen 
Kiefergelenksbehandlung
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Dr. med. Martin Busse Grawitz  

Facharzt für Innere Medizin  
Hausarzt, Akupunktur 

 
Im Ried 4a,   79249 Merzhausen,   Tel. 07 61 / 403166 

  
Die Praxis ist vom 23.08. bis 10.09.2021 

geschlossen. 

Vertretungen entnehmen Sie bitte dem Anrufbeantworter. 

Pflegeberatung
Wir beraten Sie kostenfrei zu allen 
Fragen rund um die ambulante Pflege 
und Betreuung.

Krankenpflege | Altenpflege | 
Hilfe im Haushalt | Betreuung
Alte Straße 3 | 79249 Merzhausen
www.fsp-pflegedienst.de

Telefon  0761 47 999 844

PRAXISTAFEL ANZEIGEN

Alles für IHR Auto!

mit 

Gebr. Pohl Automobile
Ihre Autowerkstatt im
Hexental • Alle Marken!
Dorfstraße 57
79280 Au
Telefon 0761 - 40 21 78

•  ab 8:00 Uhr
•  kostenlos mobil  
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H e i z t e c h n i k 

Klaus Lambelet  
Kundendienst • Öl- und Gasfeuerung 

Notdienst • Heizungssanierung 
Neubau • Wartung • Solaranlagen  

Am Schönberg 31 • 79280 Au bei Freiburg 
Telefon 07 61 / 4 00 17 22 • Fax 07 61 / 4 00 17 28
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★ INNENAUSBAU
★ HAUS- U. ZIMMERTÜREN
★ WOHNKÜCHEN 
★ MÖBELBAU
★ INDIVIDUELLE HOLZBEHANDLUNG
★ MÖBEL AUS ALTHOLZ

Alte Straße 9a

79280 Au bei Freiburg

Tel. 0761-40 44 56

SCHILL
SCHREINEREI ♦ INNENAUSBAU

Hexentalstr. 14 a ♦ 79249 Merzhausen
TEL: 0761-402323 ♦ FAX: 402907

MAIL: schreinerei-schill@t-online.de
www.schreinerei-schill.de

23. SEPTEMBER
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Sandbühl 18 · 79299 Wittnau/Biezighofen · Telefon 0761 40 23 13

Mo.  |  Di.  |  Fr. 8.00-12.30 & 15.00-18.00 Uhr  |   Sa. 7.00-12.30 Uhr

Angebot der Woche

Fleischwurst und Wiener   100 g  €0,99

Bratwurst 100 g €0,99

Schweinefilet 100 g  €1,29

Rinderbraten oder Gulasch 100 g €1,19
Angebote gültig vom 29.07.- 07.08.2021

Öffnungszeiten in den Ferien
Bis 11.9. haben wir montags und dienstags geschlossen.  
Freitags und samstags ist wie gewohnt geöffnet.

Besuchen Sie unseren Verkaufsautomaten beim Getränkemarkt in Au: 
Zu jeder Zeit frische Fleisch- und Wurstwaren, Eier, Milch u.v.m.
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FÜR MICH. FÜR DICH. FÜR ALLE.

CARSHARING
„Unser Rundum-sorglos-Auto.“

Premiumpartner

Für Klima und Gemeinwohl. 
stadtmobil-suedbaden.de CarSharing Südbaden

AZ_FamilieB_Kampag_90x130mm.indd   1 30.06.2021   16:48:39

Werte verbinden

Es bedarf der Fantasie, sich 
vorzustellen, nicht mehr 

entscheiden zu können.

Es bedarf des Mutes, 
sich zu äußern, 

als wäre es bereits so.

www.bestattungsinstitut-mueller.de0761 / 28 29 30
Tennenbacher Straße 46 | 79106 Freiburg
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Aufgepasst: Beckesepp emp昀ehlt!

Schnäpple

Alle Angebote der Woche: edeka.de/eh/südwest/beckesepp-steinackerweg-1/angebote.jsp

Steinackerweg 1, 79294 Sölden 
Öffnungszeiten: Mo–Sa 7–21 Uhr, Sonn- und Feiertage 8–11 Uhr (Bäckerei)

www.beckesepp.de

Irrtum vorbehalten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind in Euro angegeben.
Herausgeber: Johannes Ruf Supermärkte GmbH & Co. KG, Scheuergasse 2, 79271 St. Peter

Bio Saatenbrot  

mildes Saatenbrot aus Dinkel mit einer lockeren Krume, 

4 Saaten + Haferflocken, 500-g-Laib (1 kg = € 6,40)

Angebote gültig vom 02.08. bis 07.08.2021 • KW 31

FRISCHETIPP

 3.20
Frische Lachsfilets mit Haut  

aus Aquakultur, ob pur oder  

mariniert ein echter Klassiker, 100 g

FRISCHETIPP

 1 .59

Gut & Günstig Sonnenmais  

Abtropfgewicht 285 g (1 kg = € 2,07), 330-g-Dose 

Gut & Günstig Chips for Friends Paprika  

200-g-Packung (100 g = € 0,40)

Gut & Günstig  

Tomaten Ketchup  

500-ml-Flasche  

(1 L = € 1,58)

Gut & Günstig  

Qualitäts Weizenmehl  

Type 405, 1-kg-Packung

Gut & Günstig Eiscreme Bourbon-Vanille  
tiefgefroren, 2,5-L-Packung (1 L = € 1,00)

Gut & Günstig Mineralwasser  
classic, medium oder still  
Packung 6 x 1,5-L-PET-Flaschen  

zzgl. € 1,50 Pfand (1 L = € 0,13)

Ebringer Gutedel  
Weißer Gutedel trocken oder Roter  

Gutedel halbtrocken, 0,75-L-Flasche 

(1 L = € 3,99)

SUPER-KNÜLLER

 2 49

SUPER-KNÜLLER

 0 79
SUPER-KNÜLLER

 0 79
SUPER-KNÜLLER

 1 14
SUPER-KNÜLLER

 2 99

SUPER-KNÜLLER

 0 39
SUPER-KNÜLLER

 0 59

Gut & Günstig Äpfel  

aus Deutschland, Klasse II, 

Sorte siehe Etikett, 2-kg-Packung (1 kg = € 1,10)

FRISCHETIPP

 2.19


